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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Museumstag in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
am Sonntag, 12. Mai 2024, 13-18 Uhr

Einige Museen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal öffnen am Muttertag, 12. Mai 2024 in der Zeit von 13-18 Uhr ihre Türen.
Freuen Sie sich auf ein buntes Veranstaltungsprogramm u.a. mit dem Thema „Die Rolle der Frau in früheren Zeiten“ und entdecken Sie die Schätze der Vergangenheit in den
Museen.
Folgende Museen beteiligen sich am Museumstag der Verbandsgemeinde Oberes Glantal:
-Bergmannsbauern-Museum in Breitenbach
-Diamantschleifer-Museum in Brücken
-Fisch-Museum und Gefängniszelle im Bürgerhaus in Waldmohr
-Glockenturm in Börsborn
-Kirschenland-Museum in Altenkirchen
-Kulturhaus Kübelberg in Schönenberg-Kübelberg

Die ehrenamtlichen Museumsteams freuen sich über Ihr Kommen!
Weitere Information erhalten Sie auf den folgenden Seiten des Wochenblattes oder auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vgog.de

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos

53. Jahrgang - 19. Woche -

11. Mai 2024
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbüros
der Verbandsgemeinde

Kontakt (Berechtigungsschein):
VG-Verwaltung
Tel.: 06373-504-201, -205, -206
soziales@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal erhält rund 847.000 Euro
KIPKI-Förderung

Das Bild zeigt von links nach rechts: Edda Näher (Stabstellenleiterin VGOG), Christoph
Lothschütz (Bürgermeister VGOG), Staatssekretärin Petra Dick-Walther (MWVLW), Char-
lotte Jentsch (Beigeordnete VGOG), Felix Fauß (Klimaschutzmanager VGOG)

Am Donnerstag den 25.04.2024 überreichte die rheinland-pfälzische Wirtschaftss-
taatssekretärin Petra Dick-Walther dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal, Christoph Lothschütz, einen Förderbescheid in Höhe von rund 847.000 €. Der
gemeinsameTermin zu dem auch die Beigeordneten derVerbandsgemeinde eingeladen
waren wurde außerdem genutzt, um sich zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes
und der Wirtschaftsförderung auszutauschen.
Die Verbandsgemeinde hatte die Fördermittel Anfang des Jahres im Rahmen des Förder-
programms „KIPKI – Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovati-
on“ der rheinland-pfälzischen Landesregierung beantragt und nun bewilligt bekommen.
Die Landesregierung unterstützt mit diesem Programm Kommunen bei Maßnahmen zum
Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit einem Gesamtvo-
lumen von 250 Millionen Euro.
„Wirksamer Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung“, so Dick-
Walther. „Das Förderprogramm KIPKI ist ein wichtiger Baustein, um dem Klimawandel
mit Innovationen auf allen kommunalen Ebenen zu begegnen und die Kommunen finan-
ziell zu unterstützen. Gerade die energetische Sanierung von Gebäuden, wie sie die VG
Oberes Glantal nun plant, ist ein wichtiger und entscheidender Baustein für einen effek-
tiven Klimaschutz.“ Die Staatssekretärin betonte weiter, dass wirksamer Klimaschutz
nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten - Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft - an
einem Strang ziehen.

Bürgermeister Christoph Lothschütz sagte zu
KIPKI: „Das Kommunale Investitionsprogramm
für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bietet
für uns, die Verbandsgemeinde Oberes Glantal,
die einzigartige Möglichkeit zwei unserer acht
Grundschulen energetisch zu sanieren und so-
mit eine große Menge an Energie einzusparen.
Die digitale, schlank gestaltete Antragstellung
grenzt sich bei diesem Landesprogramm deut-
lich vonvielen anderen Förderprogrammen ab.“
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal wird
rund 752.000 € der Zuwendung zur Dämmung

der gesamten Außenhüllen der Herzog Christian Grundschule in Herschweiler-Petters-
heim verwenden. Die restlichen rund 95.000 € werden für Dämmmaßnahmen an der
Grundschule in Brücken genutzt. So kann in beiden Gebäuden Energie und die damit
verbundenen Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Museumstag in der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
amSonntag, 12. Mai 2024, 13-18 Uhr
Viele Museen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal öffnen am
Muttertag, 12. Mai 2024 in der Zeit von 13-18 Uhr ihre Türen.
Freuen Sie sich auf ein buntes Veranstaltungsprogramm u.a. mit dem Thema „Die Rolle
der Frau in früherenZeiten“ und entdeckenSie dieSchätze derVergangenheit in den Mu-
seen. Der Eintritt ist frei!
FolgendeMuseenbeteiligensichamMuseumstagderVerbandsgemeindeOberesGlantal:

Kirschenland-Museum in Altenkirchen
Das Kirschenland-Museum in Altenkirchen lädt ein zum gemeinsamen
Museumstag der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am 12. Mai. Die
Geschichte des Kirschenanbaus im Kohlbachtal, die Bergbauge-

schichte von Altenkirchen, die Auswanderung im 19. Jahrhundert und die dörfliche All-
tagskultur früherer Zeiten sind die Haupt-Themen unseres Museums. Eine kleine Son-
derausstellung zum Muttertag unter dem Titel „Frauenspuren“ stellt Leben und Wirken
einiger Frauenpersönlichkeiten des 19. Und 20. Jahrhunderts aus unserer Region vor.
Um 15 Uhr veranstalten die Hemmer-Haus-Singers aus Brücken ein „Kleines Hofkon-
zert“ hinter dem Rathaus mit einem Frühlingsprogramm. Kaffee und Kuchen bietet der
Landfrauenverein Altenkirchen an.

Museumstag im Glockenturm in Börsborn
Der Glockenturm in Börsborn öffnet am Museumstag der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal seine Türen.
Seit 2015 befindet sich in dem denkmalgeschützten Börsborner Glockenturm
aus dem Jahr 1788 auf zwei Geschossen eine Ausstellung über regionalhistori-

sche Themen. Auf Geschichtstafeln wird über das Grafengeschlecht von der Leyen, Grä-
fin Marianne von der Leyen (die Stifterin des Gebäudes), das Amt (Glan-) Münchweiler,
die Ortsgeschichte und die Geschichte des Gebäudes informiert.

Bergmannsbauern-Museum in Breitenbach
Die Lage der Orte im saarpfälzischen, bzw. früher im deutsch-französischen
Raum, ließ eine Arbeits- und Lebensform entstehen, die für unsere Region
prägend war: die des Bergmannsbauern.
Diesen Menschen ist unser Museum gewidmet.
Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in die Welt der Bergmannsbauern und
an diesem Sonntag „Muttertag“ widmen wir uns im Besonderen der Rolle der
Frau. Wir präsentieren Ihnen die Ausstellung:
„Frauenspuren in derWestpfalz“.
Für alle „Mütter“ wartet eine kleine Überraschung.

Verbringen Sie mit Ihrer Familie einen schönen Nachmittag in angenehmer Atmosphäre.
Für das leibliche Wohl unserer Besucher ist gesorgt!
Die Christlichen Pfadfinder vomStamm „ Albert Schweitzer“ freuen sich auf Ihr Kommen.

Diamantschleifer-Museum in Brücken
Schauen Sie dem Diamantschleifer bei seiner Arbeit über die
Schulter! Seit nun schon 25 Jahren zeigt das Diamantschleifer-

Museum die Geschichte der Diamantschleiferindustrie in der Ortsgemeinde Brücken
und den umliegenden Ortschaften. Im Jahre 1888 wurde die erste Diamantschleiferei im
Ohmbachtal durch Isidor Triefus eingerichtet. Viele Jahrzehnte lang fanden die Men-
schen der Region in diesem besonderen Industriezweig Arbeit. Technik von damals und
heute, funkelnde Edelsteine und Geschichten aus der Zeit, in der mit Brillanten in der
Hosentasche Fußball gespielt wurde, machen den Besuch des Museums zu einem be-
sonderen Erlebnis!
Am Museumstag haben die Museumsbesucher bei freiem Eintritt die Gelegenheit, zu-
sammen mit unseren Schleifern den Werdegang vom unscheinbaren Rohdiamant zum
funkelnden Brillant zu erleben. Außerdem wollen wir diesmal die Rolle der Frauen in der
Diamantschleiferei etwas näher beleuchten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
www.diamantschleifermuseum.de

Kulturhaus Kübelberg in Schönenberg-Kübelberg
Am diesjährigen Museumstag der Museen in der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal präsentiert das Kulturhaus Kübelberg, neben der Dau-
erausstellung zum Gericht Kübelberg die Ausstellung „Auf der Flucht:
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Frauen und Migration“. Weltweit sind etwa die Hälfte aller Flüchtlinge Mädchen und
Frauen – rund 30 Millionen. Mädchen und Frauen, die Ihre Heimat verlassen müssen,
erleben oft Gewalt und Diskriminierung. Die Leih-Ausstellung präsentiert das Werk von
neun Fotografinnen und Fotografen. Diese sind Preisträger des Internationen Martin-La-
gois-Fotowettbewerbs 2016.
Außerdem findet im Rahmen des Museumstages die geführte Wanderung „Auf denSpu-
ren des Malers Alois Metzger“ mit der zertifizierten Wanderführerin Barbara Kobza statt.
Start der Wanderung ist um 13:30 Uhr am Kulturhaus. Nähere Infos zur Wanderung der
Ausstellung finden Sie unter www.schoenenberg-kuebelberg.de.
Kulturhaus Kübelberg, Kirchengasse 1-3, 66901 Schönenberg-Kübelberg

Fisch-Museum und Gefängniszelle
im Bürgerhaus in Waldmohr
Durch einen Besuch am Museumstag können sie sich sowohl ei-
nen Eindruck von der Gefängniszelle aus der Amtsgerichtszeit in

Waldmohr als auch einen Überblick über unsere Gewässer und die Welt der Fischerei in
Waldmohr und darüber hinaus verschaffen. Anlässlich des Museumstages in Wald-
mohr, führen die Theaterpädagogin Sibille Sandmayer und die Kulturwissenschaftlerin
Ida Jacobi in Zusammenarbeit mit demTheatervereinSpieltrieb amVortag,Samstag, 11.
Mai einen History Walk durch, der sich um die Geschichte Waldmohrs dreht. Hierfür kön-
nen sich maximal 5 Teams aus insgesamt 6 Personen anmelden um in einem bestimm-
ten Zeitrahmen dieses Rätsel zu lösen. Für den Walk wird ein Zeitrahmen von etwa zwei
Stunden anberaumt mit anschließendem Essen, passend zur Veranstaltung. Treffpunkt
ist am Sa, 11.5., 17 Uhr, der Innenhof des Bürgerhauses Waldmohr. Tickets: für den
History Walk erhalten Sie in den Bürgerbüros der VGOG und bei Ticket Regional, Kosten
pro Ticket 18 € incl. Essen - ohne Getränke.
Anmeldung als Team mit maximal 6 Mitspielern möglich.

Jüdisches Museum und Glockenturm-Museum
in Steinbach amGlan
Im Jüdischen Museum in Steinbach werden mehr als 200 Jahre jüdischen
Lebens dargestellt und dokumentiert, z.B. dieSchicksalsschläge mehrerer

Familien.
Im Glockenturm-Museum können u.a. die Skulpturen der römischen Portallöwen be-
wundert werden. Sie erhalten Informationen über die historischen Zusammenhänge
zwischen der ersten Besiedlung der linksrheinischen Gebiete durch jüdische Bürger
und gleichzeitig den Rückgang der römischen Präsenz in unserer
Region. Am Museumstag der Verbandsgemeinde sind die Museen
in Steinbach am Glan geschlossen.
Das Museen in Steinbach am Glan öffnet am Sonntag, den 19. Mai
2024zumInternationalenMuseumstagvon14.00Uhrbis18.00Uhr.
Um den Filmbeitrag zum Jüdischen Museum anzusehen,
scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone

Die Museen sind am Museumstag bei freiem
Eintritt geöffnet!
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Weitere Information zum Museumstag in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal erhal-
tenSie auch im Internet auf der Homepage derVerbandsgemeinde Oberes Glantal unter
www.vgog.de

LAND L(i)EBEN: Mit Hilfe der Bürgerinnen
und Bürger die Museen im Landkreis
digital und attraktiv gestalten

Durch LAND L(i)EBEN erfahren die kulturellen Schätze des Landkreises durch das Teil-
projekt „Kultuschätze.digital“ eine digitale Angebotserweiterung. Am 12. Mai stellt das
Projektteam im Rahmen des Museumstags der Verbandsgemeinde Oberes Glantal das
Einzelprojekt „Museen.digital“ vor. Im ersten Schritt des Projekts werden mit dem Berg-
mannsbauernmuseum Breitenbach, dem Kirschenlandmuseum Altenkirchen, dem Jüdi-
schen Museum Steinbach, dem Bierkeller Schönenberg-Kübelberg, dem Diamant-
schleifermuseum Brücken sowie dem Fischereimuseum und dem alten Gefängnis Wald-
mohr sechs Museen in derVerbandsgemeinde Oberes Glantal mit neuen, digitalen Kom-
ponenten ausgestattet. In einer zweiten Phase sollen auch weitere Museen im Land-
kreis Kusel mit digitalen Angeboten ausgestattet werden. Durch das Projekt soll die At-
traktivität der Museen erhöht sowie die Geschichte und Kultur des Landkreises mit neu-
en Darstellungsformen noch authentischer vermittelt werden. Darüber hinaus können
dadurch Museeumsführungen von den Besuchenden eigenständig unternommen wer-
den, was die meist ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Museen entlastet. Begleitend zu
dem Projekt läuft auf der Bürgerbeteiligungsplattform MITMACHEN (www.mitmachen-
landkreiskusel.de) aktuell und noch bis zum 31.05. eine Museums-Umfrage, an der sich
alle Bürgerinnen und Bürger gerne beteiligen können. Die Umfrageergebnisse fließen
mit in die Entwicklung der Konzeptionen zur digitalen Angebotserweiterung der ausge-
wählten Museen ein. Auch die weiteren Museen im Landkreis, die nicht Teil der ersten
Projektphase von „Museen.digital“ sind, profitieren ebenfalls von der ausgewerteten
Umfrage. Am Museumstag der VGOG (12.05.) stellt das Team von LAND L(i)EBEN ab
13:00 Uhr im Bergmannsbauernmuseum Breitenbach die ersten vier, speziell für das
Museum entwickelte, Augmented-Reality-Stationen sowie das Projekt „Museen.digital“
im Allgemeinen vor. Durch Scannen mit dem Smartphone oder Tablets der jeweiligen
QR-Codes in der Ausstellung erhalten die Besuchenden von einem virtuellen Berg-
mannsbauern Hintergrundinformationen zu der jeweiligen Station. Unter anderem wird
durch die AR-Anwendung ein historischer Einblick in die Situation der „ungeliebten

Grenze“ zum Saarland erlebbar. Mithilfe historischer Fotomaterialien wird ein Eindruck
davonvermittelt, wie dieSeite | 2 saarländisch rheinland-pfälzische Grenze den Arbeits-
weg der Bergmannsbauern und später auch der Bevölkerung beeinflusste. Auch die Ar-
beit in den Stollen unter Tage wir durch Augmented Reality im Bergmannsbauernmuse-
um authentisch erlebbar. Die vier entwickelten prototypischen AR-Stationen sollen den
Besuchenden aufzeigen, welche digitalen Darstellungsformen umsetzbar sind und Mu-
seeumsbesuche erlebbarer gestaltet werden können. Im Anschluss der Projektvorstel-
lung in Breitenbach wird das Team von LAND L(i)EBEN auch in den anderen fünf Museen
das Projekt „Museen.digital“ präsentieren. Team LAND L(i)EBEN und die Museen freuen
sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher.

Stammtisch der FDP VG Oberes Glantal
Wann: Freitag, 17. Mai. 2024 ⋅ ab 18:00 Uhr
Wo: Waldhaus Hollinger
Grube Labach 10, 66916 Breitenbach
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Freiwilliges Soziales Jahr – Teilnehmer (m/w/d) gesucht!
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kusel GmbH (IKO-
KU) bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Schuljahr
2024/2025 folgende Plätze zur Leistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an:
· Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
· Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
· Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
· Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
· Grundschule Nanzdietschweiler mit Nachmittagsbetreuung
· Kommunale Kindertagesstätte Altenkirchen
· Kommunale Kindertagesstätte Breitenbach
· Kommunale Kindertagesstätte Dittweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Dunzweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Wahnwegen
· Kommunale Kindertagesstätte I und II Waldmohr
· Waldkindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg
· Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg
· Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B erwünscht)
Das FSJ beginnt am 01.09.2024 und richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jah-
ren. Ein FSJ dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäfti-
gung mit 39 Wochenstunden; die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld, die Sozialversi-
cherungsbeiträge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die berufliche Zukunft und kann
für einige Ausbildungsgänge als Praktikum anerkannt werden. Auch besteht die Möglich-
keit, dass die FSJ-Zeiten bei der Vergabe von Studienplätzen angerechnet werden.

BITTE BEWERBEN SIE SICH!
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der bevorzugten Ein-
satzstelle an:
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
IKOKU GmbH, Trierer Str. 49 – 51, 66869 Kusel
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Martina Drumm
Telefon:               06381-91 75 30 - 0
Email:                   martina.drumm@ikoku.de
Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass die Bewerbungs-
unterlagen an die möglichen Einsatzstellen weitergeleitet werden.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Fo-
lien einzureichen. DieVerarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.Bewerbungs-, Vorstellungs-
und Reisekosten werden nicht erstattet.
Die IKOKU GmbH ist anerkannte Beschäftigungsstelle im Freiwilli-
gen Sozialen Jahr und wird gefördert vom

Öffentliche Bekanntmachung
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Direktwahl der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am 9. Juni
2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am
25.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am 9. Juni 2024 zugelassen,
die hiermit bekannt gemacht werden.
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Bockhorn-Tüzün, Pia
Geburtsjahr: 1983
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Psychosoziale Beraterin, Psychologie (BSc)
Postleitzahl, Ort: 66914 Waldmohr
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Familienname, Vorname: Lothschütz, Christoph
Geburtsjahr: 1969
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Bürgermeister
Postleitzahl, Ort: 66901 Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg, den 11.05.2024
gez. Pius Klein
als Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
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BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 14.05.2024, um 19:00 Uhr, findet in der Turn- und Festhalle, Feld-
straße 9, 66904 Brücken/Pfalz eine Sitzung des Verbandsgemeinderates der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 25 und 26 – öffentlich.
Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Bürger-
meister Christoph Lothschütz einzureichen.)

2.   Flächennutzungsplan
Feststellungsbeschluss

3.  Teiländerungen zu den Flächennutzungsplänen der ehemaligen Verbands-
gemeinden Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr

a) Änderung aufgrund Inkrafttreten der Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes Oberes Glantal

b) Kostenübernahmevertrag
4.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde

Glan-Münchweiler zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der
Gemarkung Steinbach

a) AbwägungzudeneingegangenenStellungnahmen imRahmender frühzeitigen
Beteiligung

b) Beantragung der landesplanerischen Stellungnahme
c) Weiteres Verfahren
5.   Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde

Waldmohr zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der Gemar-
kung Breitenbach
Aufstellungsbeschluss

6.  Freiflächen-Photovoltaikanlage Gries
7.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde

Schönenberg-Kübelberg zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
auf der Gemarkung Gries
Aufstellungsbeschluss

8.    Freiflächen-Photovoltaikanlage Krottelbach
9.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde

Glan-Münchweiler zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der
Gemarkung Krottelbach
Aufstellungsbeschluss

10.  Freiflächen-Photovoltaikanlage Glan-Münchweiler
11.  Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde

Glan-Münchweiler zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der
Gemarkung Glan-Münchweiler
Aufstellungsbeschluss

12.   Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde
Glan-Münchweiler zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der
Gemarkung Langenbach
Zustimmung zum Planentwurf und Einleitung der Beteiligung und Offenlage

13. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde
Glan-Münchweiler zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der
Gemarkung Herschweiler-Pettersheim
Zustimmung zum Planentwurf und Einleitung der frühzeitigen Beteiligung und
Offenlage

14.  Teiländerung des FlächennutzungsplanesSolarpark A 62, Ortsgemeinde Hüffler
a) Aufstellungsbeschluss
b) weiteres Verfahren
15. Prüfung der Jahresabschlüsse (Wasser und Kanal) der Verbandsgemeindewerke

Oberes Glantal durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH, aus Mainz für das
Geschäftsjahr 2021;
Abschlussbesprechung und Feststellung des Jahresergebnisses sowie
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung und Verlustabdeckung.

16.  OG Nanzdietschweiler, Erschließung des Neubaugebietes Höllenhub, Teil E;
Vergabe der Bauarbeiten

17.  OG Herschweiler-Pettersheim - Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Straße
„Bockhofstraße“ (L352) sowie Herstellung einer Verbindungsleitung zwischen
der „Walleichstraße“ und der „Schillerstraße“; Vergabe der Bauarbeiten

18.  Ortsgemeinde Brücken - Erneuerung der Wasserleitung in der Ringstraße;
Vergabe der Bauleistungen

19.   Kläranlage Elschbach; Erneuerung Rechenanlage und Sandfangräumer;
Bauliche Arbeiten -
Auftragsvergabe - Eilentscheidung

20.  Bebauungsplanverfahren „Am Kübelberg - 3. Änderung“ in Schönenberg-
Kübelberg und Erweiterung eines Einzelhandelsvorhabens;
Erschließungsvertrag

21.  Breitbandausbau im Landkreis Kusel
hier: Beteiligung an den Projektkosten im Rahmen des „hellgrauen Flecken“
Förderprogramms

22.  Gründung eines Tourismus Service Centers (TSC)
23.   Unterrichtung über Vergütungen aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern

gemäß § 119 LBG
24.   Informationen
nicht öffentlich
25.                Vertragsangelegenheiten
26.                Informationen

Schönenberg – Kübelberg, den 30. April 2024
gez. Christoph Lothschütz-Bürgermeister -

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht eine/n

Springerkraft
im Sozial- und Erziehungsdienst

(m/w/d)
-Teilzeit, unbefristet-

die vertretungsweise in den Kindertagesstätten unserer Ortsgemeinden/Stadt sowie
in der Ganztagsbetreuung und im Ferienprogramm unserer Grundschulen eingesetzt
werden kann.

Voraussetzung für die Einstellung ist der erfolgreiche Berufsabschluss als
· staatlich anerkannte/r Erzieher/Erzieherin oder
· Sozialassistent/Sozialassistentin bzw.
· Kinderpfleger/Kinderpflegerin.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die zeitlich flexibel und mobil ist (eige-
ner Pkw wird benötigt). Die Fahrtauslagen für die Fahrten zwischen den wechselnden
Einsatzstellen werden nach LRKG erstattet.

Wir bieten Ihnen:
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet sämtliche im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen, wie Jahressonderzahlung, betriebliche Zusatzver-
sorgung, vermögenswirksame Leistungen, Leistungsentgelt und die Möglichkeit des
JobRad-Leasings. Die Vergütung erfolgt je nach persönlicher Voraussetzung bis Ent-
geltgruppe S8a TVÖD.

DieStelle ist in Teilzeit mit 19,5Wochenstunden unbefristet zu besetzen. Bei Interes-
se kann für die Dauer einer Krankheitsvertretung die Arbeitszeit vorübergehend bis
zur Vollzeit vereinbart werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 13. Mai 2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A – Zentrale Dienste
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweise:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet
sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstel-
lungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 18.04.2024
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister
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Wahlbekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4
i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2 Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 9 (F) zu 27 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG

sind nachstehend für jedenWahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am
25.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Verbandsgemeinde-
rats der VerbandsgemeindeOberes Glantal am09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit be-
kannt gemacht werden.

Schönenberg-Kübelberg, den 11.05.2024
gez. Christoph Lothschütz, als Wahlleiter für die Wahl zumVerbandsgemeinderat

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal Bekanntmachung der
zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl des Verbandsge-
meinderats der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am 9. Juni
2024 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Altenkirchen

Bekanntmachung

I.

Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Altenkirchen wird nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewer-
ber und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des
Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 3 Frauen und 13 Männer vertreten.

II.

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählergruppe
Böhnlein (WG Böhnlein) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum Gemeinderat
mit folgenden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmit-

glieder zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder

eine andere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten
Bewerberinnen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

über die Durchführung der Mehrheitswahl
zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Altenkirchen

obg_hp09_amtsb.09
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Wahlbekanntmachungen Börsborn

Bekanntmachung

I.
DieWahl zumGemeinderat derOrtsgemeindeBörsbornwirdnachdenGrundsätzender
Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und
ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunal-
wahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 1 Frau und 7 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählervereini-
gung Börsborn e.V. (Wählervereinigung) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum
Gemeinderat mit folgenden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerber-
innen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2 KWG). In diesem Fall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführten Bewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

4. Die Wählerinnen und Wähler können auf dem Stimmzettel andere wählbare Perso-
neneintragenundauchBewerberinnenundBewerberstreichen(§33Abs.2Satz3KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler können einzelne Stimmen Bewerberinnen und Bewer-
bern geben und zusätzlich den Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin und jedem Bewerber des Wahlvorschlags von oben nach
unten mit Ausnahme der vom Wähler bereits gekennzeichneten, gestrichenen oder
eingetragenen Personen eine Stimme zugeteilt (§ 38 Abs. 3 KWG).

6. Eintragungen sind in lesbarer Schrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 KWG).

III.
DieWählerinnenundWähler könnennur einmal undnur persönlich ihrStimmrecht aus-
üben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
WählerinnenundWähler, diedes Lesensunkundigoderwegeneiner körperlichenBeein-
trächtigungnicht inder Lagesind,denStimmzettel zukennzeichnen,zu faltenoder indie
Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und § 33 Abs. 4
KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat denStimmzet-
tel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kennzeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
Bei derMehrheitswahl ohneWahlvorschlag erhält dieWählerin oder derWähler denamt-
lichenStimmzettel nur dann,wennsieoder er eswünscht.Sodannbegibt sie oder er sich
in dieWahlkabine und wählt. DieWählerinnen undWähler falten in derWahlkabine ihren
Stimmzettel so, dassbeiderStimmabgabeanderePersonennicht erkennenkönnen,wie
sie gewählt haben, und legen den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorste-
herin oder der Wahlvorsteher dies gestattet (§ 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 4 KWG).

Börsborn, den 11.05.2024
gez. Uwe Bier, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Börsborn

Wahlbekanntmachungen Breitenbach

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in derVertretungskörperschaft zweiMonate vor derWahl be-

trägt 3 (F) zu 13 (M).
3. Die paritätsbezogenenAngabennach§17Abs. 4Satz 4bzw. §18Abs. 2Satz 5KWG

sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Breitenbach hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
OrtsgemeindeBreitenbach am09. Juni 2024zugelassen, die hiermit bekannt gemacht
werden.

Breitenbach, den 11.05.2024
gez. Johannes Roth, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Breitenbach Bekanntmachung der zuge-
lassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Breitenbach am 9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs.
3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Brücken (Pfalz)

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 3 (F) zu 13 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jedenWahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt ge-
macht werden.

Brücken (Pfalz), den 11.05.2024
gez. Pius Klein, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) Bekanntmachung der zu-
gelassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinderats
der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) am 9. Juni 2024 gemäß §
24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Dittweiler

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Dittweiler wird nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber
und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kom-
munalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 3 Frauen und 9 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 den von der Wählergruppe
Becker (WG Becker) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum Gemeinderat mit
folgenden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. DieWählerinnen undWähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerber-
innen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2KWG). In diesemFall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführtenBewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

4. DieWählerinnenundWähler könnenaufdemStimmzettel anderewählbarePersonen
eintragenundauchBewerberinnenundBewerber streichen (§33Abs. 2Satz3KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler können einzelne Stimmen Bewerberinnen und Bewer-
bern geben und zusätzlich den Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin und jedem Bewerber des Wahlvorschlags von oben nach
unten mit Ausnahme der vom Wähler bereits gekennzeichneten, gestrichenen oder
eingetragenen Personen eine Stimme zugeteilt (§ 38 Abs. 3 KWG).

6. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Dittweiler

Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag erhält die Wählerin oder der Wähler den
amtlichen Stimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder er
sich in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine
ihrenStimmzettelso,dassbeiderStimmabgabeanderePersonennichterkennenkönnen,
wie sie gewählt haben, und legen den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvors-
teherin oder derWahlvorsteher dies gestattet (§ 32Abs. 2 und § 33Abs. 4 KWG).

Dittweiler, den 11.05.2024
gez. Winfried Cloß, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

Wahlbekanntmachungen Dunzweiler

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 2 (F) zu 10 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Dunzweiler hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Dunzweiler am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht
werden.

Dunzweiler, den 11.05.2024
gez. Volker Korst, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Dunzweiler Bekanntmachung der zugelas-
senenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Dunzweiler am9. Juni 2024 gemäß§ 24 Abs. 3
KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Frohnhofen

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Frohnhofen wird nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber
und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kom-
munalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Frohnhofen

Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 4 Frauen und 8 Männer vertreten.
II.

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählergruppe
Nau (WG Nau) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum Gemeinderat mit folgen-
den Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33Abs. 1 KWG).
2. DieWählerinnen undWähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnungder auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerberin-
nen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2KWG). In diesemFall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführtenBewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

4. DieWählerinnenundWähler könnenaufdemStimmzettel anderewählbarePersonen
eintragenundauchBewerberinnenundBewerber streichen (§33Abs. 2Satz3KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler können einzelne Stimmen Bewerberinnen und Bewer-
bern geben und zusätzlich den Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin und jedem Bewerber des Wahlvorschlags von oben nach
unten mit Ausnahme der vom Wähler bereits gekennzeichneten, gestrichenen oder
eingetragenen Personen eine Stimme zugeteilt (§ 38 Abs. 3 KWG).

6. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
BeiderMehrheitswahlohneWahlvorschlagerhält dieWählerinoderderWählerdenamt-
lichenStimmzettelnurdann,wennsieoderereswünscht.Sodannbegibt sieoderer sich
indieWahlkabineundwählt. DieWählerinnenundWähler falten inderWahlkabine ihren
Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können,
wiesiegewählthaben,und legendenStimmzettel indieWahlurne, sobalddieWahlvors-
teherin oder der Wahlvorsteher dies gestattet (§ 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 4 KWG).

Frohnhofen, den 11.05.2024
gez. Roger Gerhardt, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat
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Wahlbekanntmachungen Glan-Münchweiler

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 4 (F) zu 12 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jedenWahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Glan-Münchweiler am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt
gemacht werden.

Glan-Münchweiler, den 11.05.2024
gez. Karl-Michael Grimm, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler Bekanntmachung der
zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinde-
rats der OrtsgemeindeGlan-Münchweiler am9. Juni 2024 ge-
mäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Gries

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 7 (F) zu 8 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Gries hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 die
nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der Ortsgemeinde
Gries am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.

Gries, den 11.05.2024
gez. Olaf Klein, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Gries Bekanntmachung der zugelassenen
Wahlvorschläge für dieWahl des Gemeinderats der Ortsge-
meinde Gries am 9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30
Abs. 1 KWO

Wahlbekanntmachungen Henschtal

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und ohne das Recht der Stim-
menhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 2 Frauen und 7 Männer vertreten.

II.
Da kein Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zugelassen worden ist, wird ein
amtlicher leerer Stimmzettel hergestellt, der entsprechend Raum zur Eintragung so
vieler wählbarer Personen enthält, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die
Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten
verteilt.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Eintragung höchstens

so vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind (§ 33 Abs. 3 Satz 1 KWG).

3. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
Bei der Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag erhält die Wählerin oder der Wähler einen
amtlichenStimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder
er sich in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlka-
bine ihrenStimmzettel so, dassbei derStimmabgabeandere Personennicht erkennen
können,wie sie gewählt haben, und legendenStimmzettel in dieWahlurne, sobalddie
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher dies gestattet (§ 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 4
KWG).

Henschtal, den 11. Mai 2024
gez. Roger Decklar, Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsgemeinderates

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Henschtal am 09. Juni 2024
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Wahlbekanntmachungen Herschweiler-Pettersheim

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 3 (F) zu 13 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim hat in seiner Sitzung
am 24.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats
der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit
bekannt gemacht werden.

Herschweiler-Pettersheim, den 11.05.2024
gez. Margot Schillo, als Gemeindewahlleiterin für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim Bekanntma-
chung der zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl desGe-
meinderats der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim am
9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO

Wahlbekanntmachungen Hüffler

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Hüffler wird nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und
ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunal-
wahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 2 Frauen und 10 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählergruppe
Schwab (WG Schwab) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum Gemeinderat mit
folgenden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerber-
innen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2 KWG). In diesem Fall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführten Bewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

4. DieWählerinnenundWählerkönnenaufdemStimmzettelanderewählbarePersonenein-
tragenundauchBewerberinnenundBewerber streichen (§33Abs.2Satz3KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler können einzelne Stimmen Bewerberinnen und Bewer-
bern geben und zusätzlich den Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin und jedem Bewerber des Wahlvorschlags von oben nach
unten mit Ausnahme der vom Wähler bereits gekennzeichneten, gestrichenen oder
eingetragenen Personen eine Stimme zugeteilt (§ 38 Abs. 3 KWG).

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Hüffler
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Wahlbekanntmachungen Krottelbach

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 2 (F) zu 10 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Krottelbach hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Krottelbach am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht
werden.

Krottelbach, den 11.05.2024
gez. Karlheinz Finkbohner, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Krottelbach Bekanntmachung der zuge-
lassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Krottelbach am 9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs.
3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO

Wahlbekanntmachungen Langenbach

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und ohne das Recht der Stim-
menhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 3 Frauen und 6 Männer vertreten.

II.
Da kein Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zugelassen worden ist, wird ein
amtlicher leerer Stimmzettel hergestellt, der entsprechend Raum zur Eintragung so
vieler wählbarer Personen enthält, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die
Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten
verteilt.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Eintragung höchstens

so vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind (§ 33 Abs. 3 Satz 1 KWG).

3. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
BeiderMehrheitswahlohneWahlvorschlagerhältdieWählerinoderderWählereinenamt-
lichenStimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder er sich
in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine ihren
Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie
sie gewählt haben, und legen denStimmzettel in dieWahlurne, sobald dieWahlvorstehe-
rin oder derWahlvorsteher dies gestattet (§ 32Abs. 2 und §33Abs. 4 KWG).

Langenbach, den 11. Mai 2024
gez. Wolfgang Schneider, Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsgemeinderates

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Langenbach am 09. Juni 2024
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Wahlbekanntmachungen Matzenbach

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und ohne das Recht der Stim-
menhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 2 Frauen und 11 Männer vertreten.

II.
Da kein Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zugelassen worden ist, wird ein
amtlicher leerer Stimmzettel hergestellt, der entsprechend Raum zur Eintragung so
vieler wählbarer Personen enthält, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die
Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten
verteilt.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Eintragung höchstens

so vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind (§ 33 Abs. 3 Satz 1 KWG).

3. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
BeiderMehrheitswahlohneWahlvorschlagerhältdieWählerinoderderWählereinenamt-
lichenStimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder er sich
in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine ihren
Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie
sie gewählt haben, und legen denStimmzettel in dieWahlurne, sobald dieWahlvorstehe-
rin oder derWahlvorsteher dies gestattet (§ 32Abs. 2 und § 33Abs. 4 KWG).

Matzenbach, den 11. Mai 2024
gez. Andrea Müller, Gemeindewahlleiterin für die Wahl des Ortsgemeinderates

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der OrtsgemeindeMatzenbach am 09. Juni 2024

Wahlbekanntmachungen Nanzdietschweiler

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 3 (F) zu 13 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Nanzdietschweiler am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt
gemacht werden.

Nanzdietschweiler, den 11.05.2024
gez. Annette Filipiak-Bender, als Gemeindewahlleiterin für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler Bekanntmachung der
zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinde-
rats derOrtsgemeindeNanzdietschweiler am9. Juni 2024ge-
mäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Ohmbach

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Ohmbach wird nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber
und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kom-
munalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 5 Frauen und 7 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählergruppe
Hoffmann (WG Hoffmann) eingereichten Wahlvorschlag für die Wahl zum Gemeinderat
mit folgenden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerber-
innen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Ohmbach

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2 KWG). In diesem Fall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführten Bewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

4. DieWählerinnenundWählerkönnenaufdemStimmzettelanderewählbarePersonenein-
tragenundauchBewerberinnenundBewerber streichen (§33Abs.2Satz3KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler können einzelne Stimmen Bewerberinnen und Bewer-
bern geben und zusätzlich den Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung
des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem
Fall wird jeder Bewerberin und jedem Bewerber des

Wahlbekanntmachungen Quirnbach

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz wird nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Be-
werber und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des
Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 1 Frau und 7 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 den von der Wählergruppe
Körbel (WG Körbel) eingereichtenWahlvorschlag für dieWahl zum Gemeinderat mit fol-
genden Bewerberinnen und Bewerbern zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf demStimmzettel aufgeführten Bewerberin-
nen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2 KWG). In diesem Fall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführten Bewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz

Wahlbekanntmachungen Rehweiler

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber und ohne das Recht der Stim-
menhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kommunalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 0 Frauen und 9 Männer vertreten.

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der Ortsgemeinde Rehweiler am 09. Juni 2024
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II.
Da kein Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe zugelassen worden ist, wird ein
amtlicher leerer Stimmzettel hergestellt, der entsprechend Raum zur Eintragung so
vieler wählbarer Personen enthält, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die
Stimmzettel werden spätestens am dritten Tag vor der Wahl an die Wahlberechtigten
verteilt.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Eintragung höchstens

so vieler wählbarer Personen auf dem Stimmzettel, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind (§ 33 Abs. 3 Satz 1 KWG).

3. Eintragungen sind in lesbarerSchrift unter Angabe von Name und, soweit zur Perso-
nenkennzeichnung erforderlich, weiterer eindeutig zuordnender personenbezoge-
ner Daten, wie Vorname, Beruf, Wohnung oder Alter, der wählbaren Person vorzu-
nehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 KWG).

III.
Die Wählerinnen und Wähler können nur einmal und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KWG).
Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigungnicht in der Lage sind, denStimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder
in die Wahlurne zu legen, können sich einer Hilfsperson bedienen (§ 32 Abs. 3 und §
33 Abs. 4 KWG); die Möglichkeit der Briefwahl bleibt unberührt. Die Hilfsperson hat
den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kenn-
zeichnen.
Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erhält.
Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel
für die Mehrheitswahl.
BeiderMehrheitswahlohneWahlvorschlagerhältdieWählerinoderderWählereinenamt-
lichenStimmzettel nur dann, wenn sie oder er es wünscht. Sodann begibt sie oder er sich
in die Wahlkabine und wählt. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine ihren
Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie
sie gewählt haben, und legen denStimmzettel in dieWahlurne, sobald dieWahlvorstehe-
rin oder derWahlvorsteher dies gestattet (§ 32 Abs. 2 und § 33Abs. 4 KWG).

Rehweiler, den 11. Mai 2024
gez. Frank Scholz, Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsgemeinderates

Wahlbekanntmachungen Schönenberg-Kübelberg

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 10 (F) zu 12 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung
am 23.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg am 09. Juni 2024 zugelassen, die hiermit
bekannt gemacht werden.

Schönenberg-Kübelberg, den 11.05.2024
gez. Thomas Wolf, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg Bekanntma-
chung der zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl desGe-
meinderats der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
am 9. Juni 2024 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Steinbach am Glan

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 3 (F) zu 9 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jedenWahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der
Ortsgemeinde Steinbach am Glan zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.

Steinbach am Glan, den 11.05.2024
gez. Jörg Fehrentz, als Gemeindewahlleiter für die Wahl zum Gemeinderat

der Ortsgemeinde Steinbach am Glan Bekanntmachung der
zugelassenenWahlvorschläge für dieWahl des Gemeinde-
rats derOrtsgemeindeSteinbach amGlan am9. Juni 2024ge-
mäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Wahlbekanntmachungen Wahnwegen

Bekanntmachung

I.
Die Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Wahnwegen wird nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerberinnen und Bewerber
und ohne das Recht der Stimmenhäufung (kumulieren) durchgeführt (§ 22 des Kom-
munalwahlgesetzes - KWG -).
Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
Im Gemeinderat waren zwei Monate vor der Wahl 3 Frauen und 9 Männer vertreten.

II.
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 den von der Wählergruppe
Gemeinsam für Wahnwegen (Gemeinsam für Wahnwegen) eingereichten Wahlvor-
schlag für die Wahl zum Gemeinderat mit folgenden Bewerberinnen und Bewerbern
zugelassen:

Aufgrund dieses Wahlvorschlags wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem
höchstens die anderthalbfache Zahl von Bewerberinnen oder Bewerbern aufgeführt
ist, wie Gemeinderatsbeiratsmitglieder zu wählen sind. Der Stimmzettel enthält zu-
sätzlich Raum zur Eintragung anderer wählbarer Personen.
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:
1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder

zu wählen sind (§ 33 Abs. 1 KWG).
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihreStimmen durch Ankreuzen oder eine an-

dere eindeutige Kennzeichnung der auf demStimmzettel aufgeführten Bewerberin-
nen und Bewerber, die sie wählen wollen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KWG).

3. Die Wählerinnen und Wähler können den Wahlvorschlag durch eindeutige Kenn-
zeichnung des Stimmzettels (Listenstimme) unverändert annehmen (§ 33 Abs. 2
Satz 2 KWG). In diesem Fall wird so vielen auf demStimmzettel aufgeführten Bewer-
berinnen und Bewerbern von oben nach unten eine Stimme zugeteilt, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

über die Durchführung der Mehrheitswahl zum Gemeinderat
der OrtsgemeindeWahnwegen

Wahlbekanntmachungen Waldmohr

Öffentliche Bekanntmachung

I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 4 i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2
Satz 5 KWG
1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
2. Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl

beträgt 8 (F) zu 14 (M).
3. Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5

KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt.
II.

Der Wahlausschuss der Stadt Waldmohr hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 die
nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl desStadtrats der Stadt Waldmohr am 09.
Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.

Waldmohr, den 11.05.2024
gez. Dr. Jürgen Schneider, als Wahlleiter für die Wahl zum Stadtrat

derStadtWaldmohrBekanntmachungderzugelassenenWahl-
vorschläge für dieWahl desStadtrats der StadtWaldmohr am
9. Juni 2024 gemäß§ 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
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Altenkirchen

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 16.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathau-
ses Friedhofstraße 3, 66903 Altenkirchen  eine Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses der Ortsgemeinde Altenkirchen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2024/2025;

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan

Altenkirchen, den   30. April 2024
gez. Manfred Geis-Ortsbürgermeister -

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Altenkirchen
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Ortsbür-
germeisters der Ortsgemeinde Altenkirchen am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Altenkirchen hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Altenkirchen am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt ge-
macht wird.
1. Wählergruppe Böhnlein
Familienname, Vorname: Böhnlein, Martin
Geburtsjahr: 1976
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Bautechniker
Postleitzahl, Ort: 66903 Altenkirchen

Altenkirchen, den 11.05.2024
gez. Manfred Geis, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Pensionärverein
Gemütlicher Nachmittag
Am 15.05.24 ab 14.30 findet im Jugenheim unser gemütlicher Nachmittag mit Kaffee
und Kuchen statt.Wir laden euch herzlich dazu ein. Wir verbringen unterhaltsame Stun-
den miteinander. Auch Nichtmitglieder sind zum Reinschnuppern eingeladen.
Kontakt: Rudi Hettrich, Tel.1429
Werner u. Renate Trumm, Tel. 40382

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 23.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathau-
ses, Friedhofstraße 3, 66903 Altenkirchen  eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Altenkirchen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025;
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan

Altenkirchen, den 2. Mai 2024
gez. Manfred Geis -Ortsbürgermeister -

Börsborn

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Börsborn
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Direktwahl des Ortsbür-
germeisters der Ortsgemeinde Börsborn am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
DerWahlausschussderOrtsgemeindeBörsbornhat in seinerSitzungam23.04.2024
die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemein-
de Börsborn am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.
1. Wählervereinigung Börsborn e.V.
Familienname, Vorname: Leixner, Harald
Geburtsjahr: 1966
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Landwirt
Postleitzahl, Ort: 66904 Börsborn
2. Bier
Familienname, Vorname: Bier, Uwe
Geburtsjahr: 1970
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Maschinenbaumeister
Postleitzahl, Ort: 66904 Börsborn

Börsborn, den 11.05.2024
gez. Karlheinz Stemler, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Öffnungszeiten Treffpunkt Bürgerhaus
Do. & Fr. von 18:00 – 22:00 Uhr Erster Mi. im Monat „Verzählcheskaffee“
ab 15:00 Uhr Auf Anfrage Sa. & So. Gruppen ab 10 Personen unter Tel.:
06383 6461 oder 01777113881

Jagdgenossenschaftsversammlung Börsborn
Am Freitag, den 07.06.2024, 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsge-
meinde Börsborn, Hauptstr. 27, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Börsborn
statt.
Sämtliche Grundstückseigentümer, die im Jagdbezirk Börsborn bejagbare Grundstücke
haben, werden hiermit zu dieser Versammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Geschäftsbericht, Jahresabschlüsse 2018 - 2023
3. Verwendung des Reinertrages
4. Abstimmung über die Verlängerung des bestehenden Pachtvertrages
5. Neuwahl des Jagdvorstandes
a) Jagdvorsteher          
b) 1. Beisitzer und stellvertretender Jagdvorsteher
c) 2. Beisitzer und Kassenwart
d) 1. stellvertretender Beisitzer
e) 2. stellvertretender Beisitzer
6. Sonstiges.
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden und vertretenen Jagd-
genossen beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Eigentümer und sonstige Nut-
zungs-berechtigte, die im Jagdbezirk Börsborn bejagbare Grundstücke besitzen und in
das Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) eingetragen sind.
Das Grundflächenverzeichnis mit Angabe der Flächengröße liegt bis zum Versamm-
lungstage bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Zim-
mer S2-2.10, öffentlich aus.
Während der üblichen Dienstzeiten können Änderungen und Berichtigungen nur auf
Grund geeigneter Unterlagen vorgenommen werden.
Hinweis: Ausgestellte Vollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Für die Jagdgenossenschaft
gez. Reiner Trumm (Jagdvorsteher)
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Nachpächter für unser Dorfgemeinschaftshaus  gesucht
Krankheitsbedingt suchen wir ab sofort, einen neuen Pächter für unsere gutgehende
Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn.
Unser Dorfgemeinschaftshaus verfügt über einen schönen, teils überdachten Biergar-
ten mit angrenzendem großem Spielplatz und Bouleplatz und dient auch als Start und
Zielpunkt für unsere 3 tollen Wanderwege.
Kurzgesagt, eine Gastronomie mit viel Potential, regelmäßigen Stammtischen und Treff-
punkt von Boulespielern.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
Gez. Bier Uwe, Ortsbürgermeister  

Breitenbach

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Breitenbach
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Ortsbür-
germeisters der Ortsgemeinde Breitenbach am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Breitenbach hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Breitenbach am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt ge-
macht wird.
1. Wählergruppe Roth
Familienname, Vorname: Roth, Johannes
Geburtsjahr: 1982
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Industriemechaniker
Postleitzahl, Ort: 66916 Breitenbach

Breitenbach, den 11.05.2024
gez. Urban Scherschel, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Närrischer Lindwurm e.V. Breitenbach
Mitgliederversammlung mit Wahlen
Wie bereits angekündigt, findet am Sonntag, 26. Mai die diesjährige Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahl des Vorstands des Närrischen Lindwurm um 10:00 Uhr im
Sportheim des TuS Breitenbach statt. Die Tagesordnung sieht wie folgt aus:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 1. Vorsitzenden
2. Annahme der Tagesordnung
3. Totenehrung
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht des Schriftführers
6. Bericht des Wirtschaftsleiters
7. Bericht des Hauptkassierers
8. Bericht der Revisoren
9. Aussprache über die Berichte
10. Entlastung der Vorstandschaft
11. Wahl eines Wahlleiters
12. Neuwahl des gesamtenVorstands (1. Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r, Hauptkassie-

rer/in, Schriftführer/in, Beisitzer/innen, Wirtschaftsleiter/in, Revisoren/-innen)
13. Verschiedenes, Anträge und Wünsche
14. Schlusswort des/der neuen 1. Vorsitzenden
Eingaben/Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 8 Tage vorher schriftlich beim
1. Vorsitzenden eingereicht werden.
Der 1. Vorsitzende Klaus Stoll bittet wegen der Wichtigkeit dieser Mitgliederversamm-
lung um vollständiges und pünktliches Erscheinen.

Brücken (Pfalz)

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz)
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs.
5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Brücken (Pfalz) am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt ge-
macht wird.
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Familienname, Vorname: Huber, Johannes
Geburtsjahr: 1986
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Lehrer
Postleitzahl, Ort: 66904 Brücken (Pfalz)

Brücken (Pfalz), den 11.05.2024
gez. Pius Klein, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

BürgervereinBrückene.V. spendetankatholischeBüchereiBrücken
Der Bürgerverein Brücken hat eine Spende an die Katholische Bücherei übergeben, um
deren wertvolle Arbeit und ihren Beitrag zur Gemeinschaft zu unterstützen. Der Bürger-

verein bedankt sich recht herzlich für die ehrenamtlich geleistete Arbeit der Mitarbeiter-
innen der Bücherei, die eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielt. Die Katholische Bü-
cherei in Brücken ist ein Ort der Begegnung, Bildung und Unterhaltung für Jung und Alt.
Mit einem breiten Angebot an Büchern trägt sie zur Förderung von Lesekompetenz und
kulturellem Austausch bei. Die Spende des Bürgervereins wird dazu beitragen, die Bü-
cherei weiterhin mit neuen Medien und Materialien auszustatten, sowie Veranstaltun-
gen und Aktivitäten für die Gemeinde anzubieten. Neben der Betreuung der Bücherei
engagieren sich die Helferinnen auch in anderen Bereichen der Gemeinde. Insbesonde-
re die Arbeit am Märchenausleihturm im Märchenwald an der Fritz-Claus-Quelle und an
der Büchertelefonzelle in der Ortsmitte, die stets super betreut werden, sind hier zu
nennen, aber auch die Teilnahme an Festen wie z.B. Weihnachtsmarkt. Die Spende soll
ein Zeichen der Wertschätzung sein für die wichtige Arbeit der Bücherei und ein Dank an
alle, die sich für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Kerstin Stein bedankte sich im
Namen des gesamten Büchereiteams für die Spende des Bürgervereins. Die Spende
wird für die Anschaffung neuer Bücher verwendet.

Ein herzliches Dankeschön auch an Maria Ohliger, die kurzerhand als Fotografin bereit-
stand und im Alter von 85 Jahren nicht nur zum ersten Mal ein Smartphone bedient hat,
sondern auch ein tolles Bild aufgenommen hat. Dieses zeigt von links nach rechts: Stef-
fen Ulrich (Mitglied des Bürgervereins), Kerstin Stein (Mitarbeiterin der Katholischen
Bücherei) und Johannes Huber (Zweiter Vorsitzender des Bürgerverein Brücken).

Gemüse-Profis in der Kita St. Laurentius

Am 25.03.2024 fand in der Kath. Kita St. Laurentius in Brücken die Aktion „Gemüsebee-
te für Kids“ statt. Diese tolle Aktion wurde von der Edeka Stiftung und gemeinsam mit
dem Cap Markt Brücken gesponsert.
Im Außengelände der Kita wurde ein Beet aufgebaut, das die Kinder im Anschluss be-
pflanzt haben.DieKinder durftendurchdieseAktioneinigesüber dasEinsäen, Einpflan-
zen, Pflegen und Ernten lernen.
Zum Schluss wurden alle fleißigen Helfer als „Gemüse Profis“ ausgezeichnet. Die Kin-
der freuen sich sehr darauf, sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen um das Beet zu
kümmern und das selbst angebaute Obst und Gemüse zu ernten und zu essen.
Die Kita St. Laurentius bedankt sich herzlich für diese tolle Aktion.

Öffnungszeiten Hütte Fritz-Claus-Quelle/Märchenwald  im Mai:
Freitags ab 15:00 Uhr, am 24. + 31.05. geschlossen
Samstags 18.05. ab 15:00 Uhr
Sonntag, ab 11:00 Uhr, am 26.05. geschlossen
An allen Sonntagen gibt es Kuchen, solange der Vorrat reicht.
Aktuelle Öffnungszeiten auch auf der Homepage der OG Brücken (Pfalz).
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Dittweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 16.05.2024, um 18:30 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses,
Schmittweilerstraße 12, 66903 Dittweiler  eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Dittweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 1 – öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1.  Vertragsangelegenheit
öffentlich
2.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mehrfamilienhäuser Blech“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Planentwurf
c) Weiteres Verfahren
3.  Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit

dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner der Ortsgemeinde Dittweiler nach §97 Abs.I GemO.
b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
4.  Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
5.  Informationen

Dittweiler, den 30. April 2024
gez. Winfried Karl Cloß -Ortsbürgermeister -

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Dittweiler
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Dittweiler am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5
KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Dittweiler hat in seiner Sitzung am
25.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Dittweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht
wird.
1. Wählergruppe Becker
Familienname, Vorname: Cloß, Winfried
Geburtsjahr: 1956
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Postbeamter i.R.
Postleitzahl, Ort: 66903 Dittweiler

Dittweiler, den 11.05.2024
gez. Heidrun Binzel, als Gemeindewahlleiterin für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Dunzweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 14.05.2024, um 18:30 Uhr, findet imSaal des Dorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 10, 66916 Dunzweiler eine Sitzung des Haupt-, Haushalts- und
Finanzausschusses der Ortsgemeinde Dunzweiler statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dunzweiler für die

Haushaltsjahre 2024 und 2025
a) Haushaltssatzung
b) Haushaltsplan
c) Stellenplan
d) Investitionsübersicht
e) Ermächtigung der Verwaltung zur Kreditaufnahme im Bedarfsfall

Dunzweiler, den 2. Mai 2024
gez. Volker Korst -Ortsbürgermeister -

Einladung zur Einwohnerversammlung
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Donnerstag dem 16. Mai 2024 findet um 18:00 Uhr im Saal der kath. Unterkirche,
Kirchberg 5 in Dunzweiler eine Einwohnerversammlung statt. Zu dieser Versammlung
lade ich Sie recht herzlich ein.  
Tagesordnung
1. Rückblick auf die vergangenen Jahre
2. Aktuelle Haushaltslage
3. Planungen für das Jahr 2024 und die Zukunft

4. Neues aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Ich würde mich freuen, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an dieser Veranstaltung
begrüßen zu dürfen.
Volker Korst, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Dunzweiler
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Direktwahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Dunzweiler am 9. Juni
2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Dunzweiler hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des
Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Dunzweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, die
hiermit bekannt gemacht werden.
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Thul, Stephanie
Geburtsjahr: 1974
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Studienrätin
Postleitzahl, Ort: 66916 Dunzweiler
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Familienname, Vorname: Korst, Volker
Geburtsjahr: 1957
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Beamter im Ruhestand
Postleitzahl, Ort: 66916 Dunzweiler

Dunzweiler, den 11.05.2024
gez. Michael Kuhn,
als Gemeindewahlleiter für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters

Zu Besuch bei der Polizei in Schöneberg-Kübelberg

Heute am 26.04.24 starteten unsere Maxis zu einem Besuch bei der Polizeiinspektion in
Schöneberg-Kübelberg. Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal brachte
uns sicher ans Ziel. Frau Jochum von der Polizei zeigte uns alle Räumlichkeiten und was
es auf der Wache sonst noch zu entdecken gibt. Das Polizeiauto und die Zellen im Keller
waren für die Maxis die Hauptattraktion.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Jochum für die Führung und dem Team des Bürger-
bus für die Fahrt.

Frohnhofen

Bekanntmachung
des Gemeindewahlleiters der Ortsgemeinde Frohnhofen über das Nichtstattfinden
der Ortsbürgermeisterwahl am 09. Juni 2024 (§ 62 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz -
KWG-)
Nachdem kein Wahlvorschlag eingereicht wurde, findet die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters am 09. Juni 2024 nicht statt.
Die Ortsbürgermeisterin/der Ortsbürgermeister wird gemäß § 53 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) vom Gemeinderat gewählt.

Frohnhofen, den 11. Mai 2024
gez. Roger Gerhardt, Gemeindewahlleiter
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BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 13.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürgerzent-
rums „Am Kohlbach“, St. Wendeler Straße 12, 66903 Frohnhofen eine Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 4 und 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden
2.  Vorstellung der Jahresrechnung 2020
3.  Vorstellung der Jahresrechnung 2021
nicht öffentlich
4.  Prüfung der Belege im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 der Ortsgemeinde

Frohnhofen
5.  Prüfung der Belege im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Ortsgemeinde

Frohnhofen
öffentlich
6.  Beratung und Beschlussempfehlung über den Jahresabschluss 2020 der Ortsge-

meinde Frohnhofen
Vollzug der §§ 110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2020 der Ortsgemeinde Frohnhofen sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters
und der Ortsbeigeordneten und, gemäß VV zu § 114 GemO, des Bürgermeisters
und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde

7.  Beratung und Beschlussempfehlung über den Jahresabschluss 2021 der Ortsge-
meinde Frohnhofen
Vollzug der §§ 110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2021 der Ortsgemeinde Frohnhofen sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters
und der Ortsbeigeordneten und, gemäß VV zu § 114 GemO, des Bürgermeisters
und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde

Frohnhofen, den   2. Mai 2024
gez. Hans Peter Birkenbach -Vorsitzender-

Glan-Münchweiler

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler am 9. Juni 2024 gemäß § 62
Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Glan-Münchweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt
gemacht wird.
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Grimm, Karl-Michael
Geburtsjahr: 1966
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Bankfachwirt
Postleitzahl, Ort: 66907 Glan-Münchweiler

Glan-Münchweiler, den 11.05.2024
gez. Manfred Weißmann, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 15.05.2024, um19:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 5 und 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2021 der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler sowie Entlastung des Ortsbürger-
meisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler und der
Verbandsgemeinde

a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichts
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung
3.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan
4.  Informationen
nicht öffentlich
5.  Grundstücksangelegenheiten
6.  Niederschlagung von Forderungen

Glan-Münchweiler, den 2. Mai 2024
gez. Karl-Michael Grimm -Ortsbürgermeister -

Gries

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Gries
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Gries am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Gries hat in seiner Sitzung am 24.04.2024
den folgendenWahlvorschlag für dieWahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde
Gries am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. Freie Wählergruppe „bürgernah“ Gries e.V.
Familienname, Vorname: Krupp, Rainer
Geburtsjahr: 1976
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Elektromeister
Postleitzahl, Ort: 66903 Gries

Gries, den 11.05.2024
gez. Olaf Klein, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Henschtal

Bekanntmachung
des Gemeindewahlleiters der Ortsgemeinde Henschtal über das Nichtstattfinden der
Ortsbürgermeisterwahl am 09. Juni 2024 (§ 62 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz -KWG-)
Nachdem kein Wahlvorschlag eingereicht wurde, findet die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters am 09. Juni 2024 nicht statt.
Die Ortsbürgermeisterin/Der Ortsbürgermeister wird gemäß § 53 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) vom Gemeinderat gewählt.

Henschtal, den 11. Mai 2024
gez. Roger Decklar, Gemeindewahlleiter

Herschweiler-Pettersheim
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Obst- und Gartenbauverein
Am Freitag, dem 17. Mai um 19 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus die Jahreshaupt-
versammlung des Obst- und Gartenbauvereins Herschweiler-Pettersheim statt.
Tagesordnung:
Begrüßung
Totengedenken
Bericht des 1. Vorsitzenden
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung der Vorstandschaft
Mitgliederehrung
Wünsche und Anträge
Pfingstwanderung
Am Pfingstmontag, dem 20. Mai findet wieder die traditionelle Pfingstwanderung des
Obst und Gartenbauvereins Herschweiler-Pettersheim statt. Treffpunkt und Abmarsch
ist am Dorfplatz um 10.00 Uhr. Die Wanderung führt über die Gemarkungen von Her-
schweiler-Pettersheim nach Konken. Unterwegs gibt es eine kleine Rast mit Stärkung.
Im Gasthaus Gerlach ist das Mittagessen und ein gemütliches Beisammensein bevor es
zum Rückmarsch geht.Wer nicht mitwandern kann, gerne aber an der Gemeinschaft teil-
nehmen möchte, kann auch direkt in die Gaststätte Gerlach kommen.

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim
Bekanntmachung des zugelassenenWahlvorschlags für die Direktwahl der Ortsbür-
germeisterin der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim am 9. Juni 2024 gemäß §
62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim hat in seiner Sit-
zung am 24.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsbürgermeis-
terin der
Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim am 9. Juni 2024zugelassen, der hiermit be-
kannt gemacht wird.
1. Freie Wählergruppe Herschweiler-Pettersheim e.V.
Familienname, Vorname: Schillo, Margot
Geburtsjahr: 1967
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Pflegegutachterin
Postleitzahl, Ort: 66909 Herschweiler-Pettersheim

Herschweiler-Pettersheim, den 11.05.2024
gez. Volker Hopp, als Gemeindewahlleiter für die Wahl der Ortsbürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 13.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Gemeinde- und Ver-
einshauses, Am Schäfergarten 12, 66909 Herschweiler-Pettersheim eine Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der Ortsgemeinde Herschweiler-Petters-
heim statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 4 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
a) Beratung und Beschlussfassung über dieVorschläge aus der Beteiligung der Ein-

wohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan
2.  Bebauungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage

Zustimmung zum Plan und Einleitung der frühzeitigen Offenlage und Behörden-
beteiligung

3.  Spielplatz Seitersstraße
4.  Informationen
nicht öffentlich
5.  Vertragsangelegenheit

Herschweiler-Pettersheim, den 2. Mai 2024
gez. Margot Schillo -Ortsbürgermeisterin -

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 16.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Gemeinde- und
Vereinshauses, AmSchäfergarten 12, 66909 Herschweiler-Pettersheim eineSitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Bebauungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage

Zustimmung zum Plan und Einleitung der frühzeitigen Offenlage und Behörden-
beteiligung

2.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
a) Beratung und Beschlussfassung über dieVorschläge aus der Beteiligung der Ein-

wohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan
3.   Spielplatz Seitersstraße
4.  Informationen
nicht öffentlich
5.  Vertragsangelegenheit

Herschweiler-Pettersheim, den  2. Mai 2024
gez. Margot Schillo -Ortsbürgermeisterin -

Hüffler

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Hüffler
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Hüffler am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Hüffler hat in seiner Sitzung am 23.04.2024
den folgendenWahlvorschlag für dieWahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde
Hüffler am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. Schwab
Familienname, Vorname: Schwab, Helge
Geburtsjahr: 1971
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Mitglied des Landtages
Postleitzahl, Ort: 66909 Hüffler

Hüffler, den 11.05.2024
gez. Martin Struppel, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Schalten Sie eine Anzeige!

Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22
wb-kusel@mediawerk-suedwest.de

www.wochenblatt-reporter.de
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BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 16.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Dorfgemein-
schaftshauses, Schulstraße 11, 66909 Hüffler eine Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Hüffler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 4 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan
2.  Bebauungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage;
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Plan
c) weiteres Verfahren
3.  Informationen
nicht öffentlich
4.  Vertragsangelegenheit

Hüffler, den   30. April 2024
gez. Helge Olaf Schwab -Ortsbürgermeister -

Krottelbach

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Krottelbach
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Krottelbach am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5
KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Krottelbach hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Krottelbach am 9. Juni 2024zugelassen, der hiermit bekannt gemacht
wird.
1. Finkbohner
Familienname, Vorname: Finkbohner, Karlheinz
Geburtsjahr: 1950
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Rentner
Postleitzahl, Ort: 66909 Krottelbach

Krottelbach, den 11.05.2024
gez. Albrecht Veith, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Pensionärverein Krottelbach
Der Unterhaltungsnachmittag für den Monat Mai findet amDonnerstag, 16. Mai 2024,
ab 14:30 Uhr im Wanderheim „Hohe Fels“ in Krottelbach statt.
Über ein zahlreiches Kommen freuen wir uns.
Auch Nichtmitglieder sind gerne gesehen.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Krottelbach sucht ab sofort

eine Reinigungskraft (m/w/d)

für die Reinigungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus in Krottelbach.
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von durchschnittlich 3,0 Stunden. Die Erbringung der Arbeitszeit erfolgt in der
Regel nach Sitzungen oder Veranstaltungen.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Interesse senden Sie bitte eine Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf
bis spätestens 17.05.2024 an

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format).
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Ortsbürgermeister, Herr Finkbohner unter
der Tel.nr. 0171/7324146 oder per E-Mail an karlheinz.finkbohner@myquix.de

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Krottelbach, im April 2024
gez. Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister

Langenbach

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Langenbach sucht eine

Aushilfe (m/w/d)
(geringfügige Beschäftigung)

zur Unterstützung des Gemeindearbeiters bei Grünpflege- und Mäharbeiten oder
Reinigungsarbeiten im Ort.
Die Arbeitseinsätze erfolgen nach Bedarf und in Form einer geringfügigen Beschäfti-
gung. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 TVÖD. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert? Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ortsbürgermeister Wolf-
gang Schneider (Tel. Nr. 06384 9939775). Ihre Kurzbewerbung senden Sie bitte per
Email an die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal: bewerbung@vgog.de .
Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Langenbach, im Mai 2024
Gez. Wolfgang Schneider, Ortsbürgermeister

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Bekanntmachung
des Gemeindewahlleiters der Ortsgemeinde Langenbach über das Nichtstattfinden
der Ortsbürgermeisterwahl am 09. Juni 2024 (§ 62 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz -
KWG-)
Nachdem kein Wahlvorschlag eingereicht wurde, findet die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters am 09. Juni 2024 nicht statt.
Die Ortsbürgermeisterin/Der Ortsbürgermeister wird gemäß § 53 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) vom Gemeinderat gewählt.

Langenbach, den 11. Mai 2024
gez. Wolfgang Schneider, Gemeindewahlleiter

Matzenbach

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 14.05.2024, um 19:30 Uhr, findet imSaal des Dorfgemeinschafts-
hauses, Neunkircher Straße 11, 66909 Matzenbach eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Matzenbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Bebauungsplan Am Potzbergweg
2.  Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035

Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO
3.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushalts-

plan
4.  Wiederkehrende Prüfung der elektr. Anlage Kita Villa Kunterbunt in Matzenbach
5.  Verpflegungskosten in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“
6.  Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auf den Gemarkungen Matzenbach und

Gimsbach
7.  Aufhebung des Grundsatzbeschlusses; Verwendung von Pachteinnahmen Fa.

Schmitz
8.  Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. §94 Abs. 3 GemO
9.   Informationen

Matzenbach, den 30. April 2024
gez. Andrea Müller -Ortsbürgermeisterin -

Bekanntmachung
der Gemeindewahlleiterin der Ortsgemeinde Matzenbach über das Nichtstattfinden
derOrtsbürgermeisterwahlam09. Juni2024(§62Abs.6Kommunalwahlgesetz -KWG-)
Nachdem kein Wahlvorschlag eingereicht wurde, findet die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters am 09. Juni 2024 nicht statt.
Die Ortsbürgermeisterin/Der Ortsbürgermeister wird gemäß § 53 Abs. 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) vom Gemeinderat gewählt.

Matzenbach, den 11. Mai 2024
gez. Andrea Müller, Gemeindewahlleiterin

Nanzdietschweiler

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler
BekanntmachungderzugelassenenWahlvorschläge fürdieDirektwahldesOrtsbürger-
meistersderOrtsgemeindeNanzdietschweiler am9. Juni 2024gemäß§62Abs. 5KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Nanzdietschweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt
gemacht werden.
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Familienname, Vorname: Kopp, Jonas
Geburtsjahr: 1992
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: IT Consultant
Postleitzahl, Ort: 66909 Nanzdietschweiler
2. Müller
Familienname, Vorname: Müller, Gerd
Geburtsjahr: 1969
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Landwirtschaftsmeister
Postleitzahl, Ort: 66909 Nanzdietschweiler

Nanzdietschweiler, den 11.05.2024
gez. Annette Filipiak-Bender
als Gemeindewahlleiterin für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Ohmbach

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Ohmbach
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Ortsbür-
germeisters der Ortsgemeinde Ohmbach am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Ohmbach hat in seiner Sitzung am 23.04.2024
den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde
Ohmbach am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. Kauf
Familienname, Vorname: Kauf, Gerhard
Geburtsjahr: 1959
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Rentner
Postleitzahl, Ort: 66903 Ohmbach

Ohmbach, den 11.05.2024
gez. Arno Becker, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

BEKANNTMACHUNG
Am Freitag, den 17.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Heimat- und Kultur-
treffs, Höferstraße 16, 66903 Ohmbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Ohmbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 6 und 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.   Einwohnerfragestunde
2.  Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept;

Information
3.  Zuwendung aus Corona-Testzentrum
4.  Kita „Villa Sonnenschein“ Ohmbach;
a) Erhöhung Essensbeitrag zum neuen Kindergartenjahr (01.09.2024)
b) Verpflegungskosten in der Kindertagesstätte
5.  Informationen
nicht öffentlich
6.  Vertragsangelegenheit
7.  Grundstücksangelegenheit

Ohmbach, den 30. April 2024
gez. Gerhard Kauf -Ortsbürgermeister -

Landfrauenverein Ohmbach
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Am Montag, dem 13. Mai 2024, lädt das Team des Landfrauenvereins Ohmbach zur Mit-
gliederversammlung mit Neuwahlen ins Gasthaus Erfurt ein. Nach der Begrüßung sowie
Bekanntgabe des Tätigkeits- und Kassenberichts des vorangegangenen Jahres findet
die Wahl statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Nebenraum.
Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich das Team.

Quirnbach/Pfalz

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz
Bekanntmachungdes zugelassenenWahlvorschlags für dieDirektwahl derOrtsbür-
germeisterin der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5
KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz hat in seiner Sitzung am
25.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsbürgermeisterin der
Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt ge-
macht wird.
1. Körbel
Familienname, Vorname: Körbel, Stefanie
Geburtsjahr: 1965
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Dipl. Kauffrau
Postleitzahl, Ort: 66909 Quirnbach/Pfalz

Quirnbach/Pfalz, den 11.05.2024
gez. Ulrike Becker, als Gemeindewahlleiterin für die Wahl der Ortsbürgermeisterin
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ohmbach

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung am 26.03.2024 beschlossen,
die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 17.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

Die §§ 1 und 4 werden wie folgt geändert:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr
bisher um  festgesetzt auf
Euro Euro Euro

1. im Ergebnishaushalt
         der Gesamtbetrag der Erträge 1.603.513 - 9.000 1.594.513
         der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.697.155 - 68.800 1.628.355
         der Jahresfehlbetrag -93.642 59.800 - 33.842

2. im Finanzhaushalt
         der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -48.692 59.800 11.108
        

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 - 3.000 -
         die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
         der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 - 3.000 -
        
         Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -44.200 - -44.200

         die Veränderung des Finanzmittelbestandes -89.892 56.800 -33.092

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

-       Grundsteuer B                                                        von bisher                 480 v. H.        auf           600 v. H.

Folgender § wird neu hinzugefügt:

§ 8 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.490.957,06 Euro.

Die §§ 2,3,5,6 und 7 bleiben unverändert.

Ohmbach, den 02.05.2024
gez. Gerhard Kauf
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 13.05.2024 bis 22.05.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rat-
hausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.08 oder auf vgog.de/auslegungen öffentlich aus.

Öffnungszeiten:   montags bis mittwochs      von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 16.00 Uhr
                               donnerstags                         von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
                               freitags                                  von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 02.05.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

für das Jahr 2024 vom  02.05.2024
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Rehweiler

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Rehweiler
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Rehweiler am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5
KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Rehweiler hat in seiner Sitzung am 23.04.2024
den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde
Rehweiler am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. Scholz
Familienname, Vorname: Scholz, Frank
Geburtsjahr: 1965
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Technischer Angestellter
Postleitzahl, Ort: 66907 Rehweiler

Rehweiler, den 11.05.2024
gez. Stefan Schwarm, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 14.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Gemeinschaftshau-
ses, Glanstraße 17, 66907 Rehweiler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Rehweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 4 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024
2.  1. Teiländerung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Himschbach
a) Aufstellungsbeschluss
b) Kostenübernahme
c) Zustimmung zum Planentwurf
d) Weiteres Verfahren
3. Informationen
nicht öffentlich
4. Informationen

Rehweiler, den 2. Mai 2024
gez. Frank Scholz -Ortsbürgermeister -

Schönenberg-Kübelberg

Modellbahnfreunde Schönenberg-Kübelberg e. V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Zu unserer am 16. Mai 2024 um 18:00 Uhr in Schönenberg-Kübelberg, Kirchengasse 6
(KJG Haus) stattfindenden Mitgliederversammlung  laden wir Sie ein.
Die Tagesordnung geben wir wie folgt bekannt.
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen des Vorstandes
6. Sonstiges
WAS SCHON 30 JAHRE?
KiTa „Kleine Strolche“ in Sand feierte Jubiläum

Seinen 30. Geburtstag feierte die KiTa „Kleine Strolche“ der Ortsgemeinde Schönen-
berg-Kübelberg am 20. April 2024 mit einem großen Fest. Eltern, Großeltern, Freunde
und viele interessierte Gäste waren gekommen, um die bunten Vorführungen der Kinder
zu genießen und sich mit der Geschichte des Kindergartens seit 1993 zu beschäftigen.

Das Jubiläumsfest eröffnete Ortsbürgermeister Herr Thomas Wolf, er betonte das vielfäl-
tige pädagogische Angebot seitens der Einrichtung.Vieles habe sich in den letzten 30
Jahren in Bezug auf Arbeitsweisen oder bei der Zusammenarbeit mit Eltern verändert.
Landrat Herr Otto Rubly lenkte den Blick in seiner Rede auf den immer zu wachsenden
Ausbau der KiTa, räumlich sowie anhand der Anzahl der zu betreuende Kinder. Herr
Christoph Lothschütz, der Verbandsbürgermeister, begrüßte vorab die Kinder als wich-
tigsten Gäste und somit als Kernstück der KiTa.Frau Alexandra Altherr erinnerte sich in
ihrer Rede an lustige Momente und Kinderlachen in ihrer Tätigkeit als Erzieherin und Ki-
ta-Leitung. Frau Kathrin Schmidt als Elternausschussvorsitzende und der gesamte El-
ternausschuss begrüßten alle Gäste. Dann schlüpften unsere Hauptakteure beim „Kar-
neval der Tiere in verschiedene Tierrollen. So begeisterten die Kinder alle Zuschauer mit
ihren Liedern und Tänzen. Danach konnte man sich bei leckeren Linsentopf stärken.An-
schließend wurde in den Räumlichkeiten der KiTa neben Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen zahlreiche Aktionen – darunter verschiedene Spiele und Kinderschminken - an-
geboten. Besonderen Antrag erfuhr die von den Eltern organisierte Tombola. Auch die
Geschichte der KiTa durfte in einer Bilderausstellung bewundert werden.
Allen Besuchern, helfenden Händen und Spendern (für die KiTa sowie für die Tombola)
ein herzliches Danke schön ohne dieses Fest gar nicht möglich gewesen wäre.

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Bekanntmachungder zugelassenenWahlvorschläge für dieDirektwahl desOrtsbür-
germeisters der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg am 9. Juni 2024 gemäß §
62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung
am 23.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit
bekannt gemacht werden.
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Familienname, Vorname: Wolf, Thomas
Geburtsjahr: 1963
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Elektrotechniker
Postleitzahl, Ort: 66901 Schönenberg-Kübelberg
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Bremm, Nikolas
Geburtsjahr: 1981
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Selbstständig
Postleitzahl, Ort: 66901 Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg, den 11.05.2024
gez. Lydia Fischer, als Gemeindewahlleiterin für die Wahl des Ortsbürgermeisters

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 21.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses
Schmittweiler, Höcherbergstraße 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg  eine Sitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 1 – öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1.    Grundstücksangelegenheiten
öffentlich
2.    Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf dem Gebiet der Ortsgemeinde

Schönenberg-Kübelberg
3.     Teilumbau des Marktplatzes Schönenberg;

Vergabe der Arbeiten
4.   Umgestaltung der Ortsmitte Schönenberg im Rahmen des Städtebauförder-

programms;
Vergabe von Abrissarbeiten

5.    Eintrittspreise historische Bierkelleranlage
6.  1. Änderung des Bebauungsplanes „In der Spelzenau“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Annahme des Satzungsentwurfes
c) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit
7.   Einrichtung weitere Gruppe Kita Regenbogen (Container)

- Ermächtigung Ortsbürgermeister Auftragsvergaben
8.  Verpflegungskosten in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ und der

Waldkita
9.   Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
10. Informationen

Schönenberg-Kübelberg, den   30. April 2024
gez. Thomas Wolf -Ortsbürgermeister -

Eröffnung des Schönenberger Bierkellers am 27. April 2024
Nach einundeinhalbjähriger Renovierungsphase öffnete der Bierkeller in Schönenberg
am Samstag, 27. April ab 11 Uhr, bei strahlendem Frühlingswetter, wieder seine Türen
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für Besucher. Der Bierkeller wurde mit Mitteln aus „Leader-Programm“ der Lokalen Akti-
onsgruppe (LAG) Westrich-Glantal mit 116.300 € gefördert: er ist nun durch das neu er-
richtete Eingangsgebäude mit WC barrierefrei mit einem Treppenlift zugänglich, die
Technik und die Hinweistafeln wurden ebenfalls erneuert.
Die Eröffnung begann um 11.00 Uhr mit einem unterhaltsamen und kurzweiligen öku-
menischen Gottesdienst und der Segnung des Bierkellers. Schon während der Eröff-
nung standen die zahlreichen Besucher gespannt für die ersten Führungen durch den
Bierkeller an. Ortsbürgermeister Thomas Wolf stellt ganz im Stile einer Stewardess die
Sicherheitsanweisungen der Öffentlichkeit vor. Bis zum Ende der Veranstaltung, um 17
Uhr, führte Stefan Bauer vom Kulturhistorischen Verein „Gericht Kübelberg“ sowie die
Kulturbeauftragte von Schönenberg-Kübelberg, Frau Stephanie Kaiser, weit über 300 in-
teressierte Besucher durch den ehemaligen Bierkeller und erläuterte Wissenswertes
über dessen Entstehung und Nutzung. Am Bierstand konnten verschiedene Biere, unter
anderem auch das „Schönenberger Kellerbier“ probiert werden. Dieses war bereits
nach kurzer Zeit ausverkauft. Das ungefilterte Kellerbier ist ab sofort inSchönenberg-Kü-
belberg erhältlich. Bierbrauer Holger Weyand überbrückte die Wartezeiten bis zu den
Führungen mit Informationen über das Brauhandwerk und die Herstellung von Bier.
Nachder offiziellen Eröffnung sorgtedie Pfarrkapelle Kübelberg für diemusikalischeUn-
terhaltung und eine ausgelassene Stimmung. Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübel-
berg bedankt sich bei allen Grundstückseigentümern, die zu diesem historischen Vor-
haben grünes Licht gegeben haben. Danke an alle Mitwirkenden Personen, den Leihge-
ber der vielen Accessoires, der guten Bewirtung durch die Kübelberger Jugend (KJG). Oh-
ne ihre Unterstützung wäre die Eröffnungsfeier des Bierkellers in diesem Rahmen nicht
möglich gewesen. Ebenfalls möchte sie die Ortsgemeinde bei allen Besuchern von nah
und fern bedanken, die an diesem Tag den Weg zum Schönenberger Bierkeller gefunden
haben. Ab sofort ist der Bierkeller jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 14 und 17
Uhr geöffnet. Für Gruppen bis 20 Personen werden auch außerhalb der Öffnungszeiten
Wanderungen mit einem Besuch im Bierkeller und Bierverkostungen angeboten. Infor-
mationen und Buchungen über  E-Mail: kulturhaus@schoenenberg-kuebelberg.de
www.schoenenberg-kuebelberg.de
Adresse Bierkeller: Bruchstraße 57 C (Eingang im Hinterhof),
66901 Schönenberg-Kübelberg

Kita St.Valentin - Familienausflug zum Reiterhof
Am 20.04.24 konnten die Kinder der kath. Kita Kübelberg mit ihren Familien eine tolle
Wanderung zum Islandpferdegestüt Móarbaer erleben. Vom Treffpunkt Dorfplatz Kübel-
berg sind wir durch grüne Wiesen und Wälder bis zum Hof spaziert und wurden dort von
Sina Kohl und ihrem Kitakind Jacob willkommen geheißen. Die Kinder konnten sich auf
demSpielplatz austoben, durften die geduldigen Pferde mit Fingerfarben anmalen oder
putzen und in der Reithalle Reitstunden genießen. Für das leibliche Wohl haben die El-
tern fleißig Kuchen, Muffins, Laugengebäck gebacken und Getränke gebracht. Die Hel-
fer von Moarbaerhof haben uns Sitzgelegenheiten aufgebaut und uns mit Kaffee ver-
sorgt. Die Erzieherinnen der Kita beschäftigten die Kinder mit verschiedenen Bastelan-
geboten: Tiermasken, Haarsträhnen färben oder flechten, Buttons und Ausmalbilder. Es
war ein toller, aufregender Tag und sogar das Wetter hatte bis kurz vor Schluss mitge-
spielt. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Moarbaerhof und ihre
Helfer!
Die Erzieherinnen und Familien der Kita St.Valentin

Landfrauen Ortsverein Schönenberg-Kübelberg
Am Donnerstag 23.05.2024 18:30 Uhr findet im Bürgerhaus Sand unser
Kochkurs „Meal Prep“ statt. Kursleiterin ist Frau Jana Klein.
Für die eingekauften Waren erheben wir einen Unkostenbeitrag. Gäste zah-

len 5,00 € extra. Bitte Teller, Tasse und Besteck mitbringen.
Anmeldungen bitte bis 17. Mai an Katharina Hofrichter, Tel. 06373-3690.
Das Vorstandsteam

Steinbach am Glan

Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Steinbach am Glan
Bekanntmachungder zugelassenenWahlvorschläge für dieDirektwahl desOrtsbür-
germeisters der OrtsgemeindeSteinbach amGlan am9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs.
5 KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 die folgenden Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Steinbach am Glan am 9. Juni 2024 zugelassen, die hiermit bekannt
gemacht werden.
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Fehrentz, Jörg
Geburtsjahr: 1959
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Pensionär
Postleitzahl, Ort: 66909 Steinbach am Glan
7. Dorfgemeinschaft Steinbach am Glan e.V.
Familienname, Vorname: Trapp, Tobias
Geburtsjahr: 1989
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Selbstständig
Postleitzahl, Ort: 66909 Steinbach am Glan

Steinbach am Glan, den 11.05.2024
gez. Andreas Schmidt, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters
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Internationaler Museumstag im jüdischenMuseum und
historischen Glockenturm in Steinbach am Glan amSonntag
19. Mai 2024
Auch das jüdische Museum in Steinbach am Glan mit dem historischen Glockenturm ist
am diesjährigen internationale Museumstag der am Sonntag dem 19. Mai 2024, began-
gen wird, mit dabei.
An diesem Tag ist das Museum von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Führungen ab fünf
Personen zum jüdischen Friedhof sowie durch den jüd. Ortskern mit ehemaligerSynago-
ge, Denkmal, ehemalige jüdische Schule, mit dem jüd. Ritualbat (Mikwe), das ehemali-
ge Geburtshaus des Begründers der westpfälzische Diamantindustrie Isidor Triefus vor-
gesehen.
Der Besuch des Museums und die Teilnahme an den Führungen, die ab fünf Personen
durchgeführt werden, sind eintrittsfrei.DerHeimatvereinSteinbachamGlanundUmge-
bung e. V. freut sich auf Ihren Besuch.
Der Internationale Museumtag wurde vom Internationale Museumsrat ins Leben geru-
fen. Als Datum wurde der 18. Mai festgelegt. Der Tag verbindet seitdem die Musen in der
ganzen Welt, um gemeinsam auf die thematische Vielfalt ihrer Arbeit sowie auf ihre Be-
deutung für das kulturelle und gesellschaftliche Leben aufmerksam zu machen. In
Deutschland, Österreich und derSchweiz wird der Internationale Museumstag an einem
dem 18. Mai nahegelegenenSonntag begangen. Seit dem Jahr 2000 sind die Menschen 
an diesem Tag eingeladen, die vielfältigen Angebote der Museen, von denen es in
Deutschland rund 6.500 gibt, wahrzunehmen und persönlich kennen zu lernen.
Steckbrief: Jüdisches Museum und historischen Glockenturm.
Das jüdische Museum in Steinbachs am Glan befindet sich in der Ortsmitte in der Lin-
denstraße 4, neben dem historischen Glockenturm. Das jüd. Museum dokumentiert die
200-jährige Geschichte der Juden in Steinbach und in der Region. Im Museum sind
Schautafeln angebracht, die durch die Geschichte der ehemaligen jüdischen Kultusge-
meinde von Steinbach und Umgebung führen, sowie auf das Schicksal, Verfolgung und
Ermordung der jüdischen Menschen während der Naziherrschaft hinweisen. In Vitrinen
sind Exponaten ausgestellt, die zu religiösen Rituale benutzt wurden.
Das jüdische Museum ist am 1. und 3.Sonntag im Monat, jeweils von 15.00 – 17.00 Uhr
geöffnet. In den Wintermonaten vom 1. November bis 28. Februar ist das Museum ge-
schlossen. Auf Wunsch, sind jedoch für Gruppen Terminvereinbarungen möglich.
Museum im historischen Glockenturm
Der historische Glockenturm wurde 1788 erbaut und gilt als Stiftung der Gräfin Marianne
von der Leyen. Der unter Denkmalschutz stehende Glockenturm ist mit dem davorstehen-
den  1848 gepflanzten Lindenbaum (Freibaum) das Wahrzeichen der Ortsgemeinde von
Steinbach am Glan und findet sich auch im Gemeindewappen wieder. Das Museum im
historischen Glockenturm wurde am 21 Januar 2024 mit einer Feierstunde eröffnet und
widmet sich der Frühgeschichte von Steinbach am Glan. Die Ausstellung zeigt Exponaten
aus der Stein,- Bronze – und Römerzeit. Die bedeutendsten Ausstellungsstücke des Mu-
seums sind die beiden römischen Grablöwen, die größten die in der Pfalz gefunden wur-
den und eine der ältesten Glocke von Deutschland. Sie wurde etwa 1400 gegossen.
Aufgrund von neuen Erkenntnissen gehört sie zum Werk des Glockengießers Otto von
Speyer, der etwa in der Zeit zwischen 1375 und 1419 tätig gewesen war. Experten zufol-
ge zählt sie zu den schönsten und wertvollsten Denkmalglocken die uns in der Pfalz aus
dieser Zeit noch erhalten sind, mit der Inschrift:
O.REX. GlORIE. XPE. VENI. CUM. PACE. = O. König der Herrlichkeit komm mit deinem
Frieden

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 16.05.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Ev. Gemeinde-
hauses, Hauptstraße 65, 66909 Steinbach am Glan  eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Steinbach am Glan statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 5 und 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Bebauungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
b) weiteres Verfahren
2.  Änderungssatzung zur Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4

Abs. 2 BauGB
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO
3.  AusbauWirtschaftsweg Verlängerung Grubenstraße - Ausführung der Landes-

pflege
a) Beauftragung Fachbüro für Landespflege
b) Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zur Auftragsvergabe
4.   Leuchte Dorfplatz
nicht öffentlich
5.  Vertragsangelegenheit
6.   Grundstücksangelegenheiten

Steinbach am Glan, den  30. April 2024
gez. Jörg Fehrentz -Ortsbürgermeister -

Wahnwegen

Stellenausschreibung
Die Kommunale Kindertagesstätte „Naseweis“ in Wahnwegen sucht ab sofort eine/n

Erzieher/in (m/w/d)
-Teilzeit, befristet-

Es handelt sich um eine bis 02.01.2025 befristete Elternzeitvertretung mit 29,0 Wo-
chenstunden mit der Möglichkeit bis zum 31.12.2024 auf Vollzeit aufzustocken.
Wir wünschen uns:
- eine motivierte und zuverlässige Fachkraft mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

dung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
- soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit mit

Kindern
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, Verantwor-

tungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu regieren und

ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten
Wir bieten Ihnen:
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) in Entgeltgruppe S 8a TVÖD-SuE und beinhaltet alle im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen, wie z. B. betriebliche Zusatzversorgung, vermö-
genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerben Sie sich:
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 13.05.2024 an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Kugler (Tel. 06384 /
7490) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.
Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

66909 Wahnwegen, 18.04.2024
gez. René Morgenstern, Ortsbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Wahnwegen
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl des Orts-
bürgermeisters der Ortsgemeinde Wahnwegen am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5
KWG
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Wahnwegen hat in seiner Sitzung am
23.04.2024 den folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Wahnwegen am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt ge-
macht wird.
1. Wählergruppe Gemeinsam für Wahnwegen
Familienname, Vorname: Morgenstern, René
Geburtsjahr: 1980
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Software-Entwickler
Postleitzahl, Ort: 66909 Wahnwegen

Wahnwegen, den 11.05.2024
gez. Lutz Stötzer, als Gemeindewahlleiter für die Wahl des Ortsbürgermeisters

Waldmohr

Stellenausschreibung
Die Stadt Waldmohr sucht zum nächstmöglichen Termin für die
5gruppige Kindertagesstätte „Die Bremer Stadtmusikanten“,
Badstr. 1a, 66914 Waldmohr eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d)
im Sozial- und Erziehungsdienst

Wir wünschen uns:
 motivierte und zuverlässige Fachkräfte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
 Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder
 Sozialassistent/in oder
 Kinderpfleger/in
 soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit
 einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit den Kindern
 Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
 die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren und

ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten
 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
Wir bieten Ihnen:
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen, wie z. B. Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung, Leis-
tungsentgelt sowie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Die Stadt Waldmohr bie-
tet außerdem die Möglichkeit des Jobrad-Leasings.
Es handelt sich um längerfristigeVertretungsstellen, die Arbeitszeit kann flexibel von
Teilzeit bis Vollzeit vereinbart werden. Die Stellen sind ab sofort zu besetzen zur Ver-
tretung einer Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot. Die Befristung beinhaltet die
Dauer des Beschäftigungsverbotes sowie der Mutterschutzzeit und darüber hinaus
die ggfs. anschließende Elternzeitvertretung.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 15.05.2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Pfreundtner (Tel.
06373 6210) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, 22.04.2024                                                                        
Gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Stellenausschreibung

Die Stadt Waldmohr sucht zum nächstmöglichen Termin für die Kindertagesstätte
„Drei Freunde“, Badstr. 3, 66914 Waldmohr eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d)
im Sozial- und Erziehungsdienst

-Teilzeit, befristet-

Wir wünschen uns:
 motivierte und zuverlässige Fachkräfte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
 Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder
 Sozialassistent/in oder
 Kinderpfleger/in
 soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit
 einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit den Kindern
 Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
 die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren und

ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten
 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
Wir bieten Ihnen:
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen, wie z. B. Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung, Leis-
tungsentgelt sowie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Die Stadt Waldmohr bie-
tet außerdem die Möglichkeit des JobRad-Leasings.
Eshandelt sichumeineTeilzeitstellemit bis zu30Wochenstunden, diewöchentliche
Arbeitszeit kann flexibel vereinbart werden. Die Stelle ist ab sofort zu besetzen, zur
Vertretung einer Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot. Die Beschäftigung erfolgt
für die Dauer des Beschäftigungsverbotes sowie der Mutterschutzzeit und darüber
hinaus die ggfs. anschließende Elternzeitvertretung.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 13.05.2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Barbara Jung (Tel.
06373 7536) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, 17.04.2024                                                                        
Gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Waldmohr
Bekanntmachung des zugelassenen Wahlvorschlags für die Direktwahl der Stadt-
bürgermeisterin der Stadt Waldmohr am 9. Juni 2024 gemäß § 62 Abs. 5 KWG
Der Wahlausschuss der Stadt Waldmohr hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 den
folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der Stadtbürgermeisterin der Stadt Waldmohr
am 9. Juni 2024 zugelassen, der hiermit bekannt gemacht wird.
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Familienname, Vorname: Jentsch, Charlotte
Geburtsjahr: 1977
Staatsangehörigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Rechtsanwältin
Postleitzahl, Ort: 66914 Waldmohr

Waldmohr, den 11.05.2024
gez. Dr. Jürgen Schneider, als Wahlleiter für die Wahl der Stadtbürgermeisterin

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
12.05.2024 (Exaudi), 10.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, zentraler Konfirmati-
onsgottesdienst 2024
Gemeinsamer Frauenkreis Glan-Münchweiler:
15.05.2024, 15.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Glan-Münchweiler
(Schulstr. 1), Frühlingsnachmittag inkl. Andacht, Kaffee, Tee und Kuchen
Konfirmandenarbeit:
14.05.2024, 15.30 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-Münchweiler, Konfizeit der

Senden Sie Ihre Beiträge für das Amtsblatt an:
wochenblatt@vgog.de
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1. Nachtragshaushaltssatzung

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.03.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung
beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als  Aufsichtsbehörde vom 17.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

I. Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden festgesetzt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gegenüber Erhöht Vermindert Auf nunmehr
bisher um um festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt Euro Euro Euro Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.652.515 262.590 0 10.915.105
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.567.482 145.760 295.200 10.418.042

der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 85.033 116.830 -295.200 497.063

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 390.464 412.030 802.494

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.901.100 0 0 4.901.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.209.300 0 0 6.209.300
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.308.200 0 0 -1.308.200

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.308.200 0 0 1.308.200
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 718.000 0 149.700 568.300
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 590.200 1 -149.700 739.900

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf -327.536 412.030 -149.700 234.194

§ 8 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2024  in Höhe von 15.930.403,86 Euro festgesetzt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1Satz 2 GemO liegenvor, wenn im Einzelfall 20.000 Euro überschritten
sind.

§ 10 Bewirtschaftungsregeln

Zweckbindung
Es sind keine Zweckbindungsvermerke gem. § 15 GemHVO angebracht.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Gem. § 17 GemHVO sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe
übertragbar.

II. Die §§ 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.
Die Nachtragshaushaltsatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Waldmohr, den 29.04.2024
gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Bekanntmachungsvermerk
DerNachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahmevom13.05.2024bis22.05.2024bei derVerbandsgemeindeverwaltungOberesGlantal, Rathausstraße8,Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.06 oder auf www.vgog.de/auslegungen öffentlich aus.
Öffnungszeiten:
montags bis mittwochs        von 8.30 – 12.00     und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags                           von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags                                    von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 30.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

gez.  -Lothschütz-
Bürgermeister

der Stadt Waldmohr für das Haushaltsjahr 2024 vom 29.04.2024
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Präparandengruppe Glan-Münchweiler
16.05.2024, 15.30 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Prot. Gemeinderaum Dietschweiler, Konfizeit
der Präparandengruppe Dietschweiler
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Dunzweiler
12.05. 10:00 Uhr Jubelkonfirmation
Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 12.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
Mittwoch 15.05. 15:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Seniorenheim „Haus am
Schachenwald“
und 17:30 – 19:00 Uhr Konfirmandentreffen mit Pfarrerin Wirtgen im Gemeindehaus
Freitag 17.05. 17:00 – 19:00 Uhr Spieleabend im Gemeindehaus
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312: diens-
tags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Pfarrerin
Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 10. Mai
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 12. Mai
9 Uhr beim Feuerwehrfest in Krottelbach
9 Uhr Langenbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
19.30 Uhr Lobpreisabend, Jugendheim
Freitag, 17. Mai
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 19. Mai (Pfingsten)
10 Uhr Herschweiler-Pettersheim mit Abendmahl
Montag, 20. Mai (Pfingstmontag)
10 Uhr Ohmbach mit Abendmahl
Termine
Presbyteriumssitzung
Montag (!), 13. Mai, 20 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Männerrunde
Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Wandern
Montag, 6. Mai, 9.30 Uhr, Treffpunkt bei Margot von Blohn in der Bockhofstraße 58, Her-
schweiler-Pettersheim
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Donnerstags (!), 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa
Hollinger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Lobpreisabend
Sonntag, 12. Mai, 19:30, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine

Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de
www.kirche-hp.de, https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Donnerstag, 9.5.2024
11:00 Uhr       Ökumenischer Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt auf dem Dorfplatz in
Bechhofen
Sonntag, 12.5.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Miesau
Dienstag, 14.5.2024
15:00 Uhr       Grieser Kaffeestubb im Gemeindesaal in Gries. Herzliche Einladung an al-
le zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
16:00 Uhr       Konfikurs zur Konfirmation 2025 im Gemeindehaus in Vogelbach
Donnerstag, 16.5.2024
17:00 Uhr       NEU - 1. Spieleabend für Gesellschaftsspiele im Gemeindesaal in Miesau.
Alle Fans von Gesellschaftsspielen, ob Klein oder Groß, sind herzlich willkommen. Ger-
ne können auch eigeneSpiele mitgebracht werden. Für Getränke undSnacks ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf zahlreiche Mitspieler.

Sonntag, 19.5.2024
10:00 Uhr       Jubelkonfirmation in Miesau. Alle Jubilare, die vor 50 (Gold), 60 (Dia-
mant), 65 (Eisern), 70 (Gnaden), 75 (Kronjuwelen) und 80 Jahren (Eichen) in Miesau und
Gries konfirmiert wurden, sind herzlich dazu eingeladen. Gerne informierenSie auch Ih-
re Mitkonfirmanden, die nicht mehr in unseren Gemeinden wohnen. Damit wir eine Ur-
kunde für Sie vorbereiten können, melden Sie sich bitte im Pfarramt in Miesau an.
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8:30 Uhr bis 10 Uhr und freitags von
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 12.05.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst   
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet auf der Treppe zum Rathaus
Donnerstag, 16.05.
15.00 Uhr Mittlere Generation
17.00 Uhr Teenkreis
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Freitag, 17.05.
19.00 Uhr Kirche und Kino
Folgender Film wird gezeigt: Ring of Fire (FSK6)
Samstag, 18.05.
9.00 – 11.00 Uhr Konfirmanden-Treffen mit Pfrin. E. Wirtgen        
Pfingstsonntag, 19.05.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, kein Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet vor dem Rathaus
Pfingstmontag, 20.05.
11.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in der Heilig Geist Kirche in Sand
Das Pfarrbüro ist wie folgt geöffnet: dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr,
Telefon: 06373-3256. 
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie immer sonntags nach dem Gottesdienst bzw.
unter folgender Tel.-Nr. 06332/487699  oder per Mail: wizwei@t-online.de
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.prot-kirche-schoe-
nenberg.de oder unserer neuen APP: https://prot-kirche-schoenenberg.meinegemein-
de.digital

Kirche und Kino
Der Eintritt ist frei! Wollen Sie spannende, unterhaltsame, wertvolle, kurz-
weilige und anspruchsvolle Filme sehen? Wollen Sie sich mit anderen Zu-
schauern unterhalten und Eindrücke austauschen? Dann sind Sie bei „Kir-

che und Kino“ richtig!
17. Mai              Film: Cash: Ring of Fire                                        FSK 6
Sänger. Rebell. Gesetzloser. Held. Mit Akkorden, die stampfen wie eine Dampflok, mit
stählernem Blick und einer Stimme so schwarz wie die Nacht revolutionierte der legän-
dere „Man in Black“ das Musikgeschehen und meißelte sein Vermächtnis in Stein – als
eines der größten amerikanischen Idole.
Wo:    Gemeindesaal Prot. Kirchengemeinde Schönenberg/Kübelberg
Zeit:   19:00 Uhr
Nähere Informationen unter 06826/3613 oder 06373/9090

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Samstag, 11. Mai:
17.00 Uhr        Sand   Pontifikalamt zur Firmung mit Weihbischof Otto Georgens
17.00 Uhr        Dunzweiler  Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Waldmohr Messfeier am Vorabend
Sonntag, 12. Mai:
9.00 Uhr          Ohmbach    Messfeier
10.30 Uhr        Sand               Messfeier
Mittwoch, 15. Mai:
8.30 Uhr          Kübelberg    Messfeier
15.30 Uhr        Schönenberg  Messfeier im CTS Seniorenheim
Donnerstag, 16. Mai:
18.00 Uhr        Waldmohr      Maiandacht
18.30 Uhr        Waldmohr        Messfeier
Freitag, 17. Mai:
18.30 Uhr        Schmittweiler  Messfeier
Samstag, 18. Mai:
17.00 Uhr        Elschbach         Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken             Messfeier am Vorabend
Sonntag, 19. Mai:
9.00 Uhr          Ohmbach          Messfeier
10.30 Uhr        Sand                   Messfeier
Firmung:
In unserer Pfarrei haben sich 18 Jugendliche und Erwachsene auf die Firmung vorberei-
tet. Der Firmgottesdienst findet am Samstag, 11. Mai 2024 um 17:00 Uhr in der Kirche
Heilig Geist, Sand statt.Wir wünschen allen Firmlingen GottesSegen und einen schönen
Festtag.
KAB Brücken:
Das nächste Treffen der KAB Brücken findet am Montag, 13. Mai um 18.30 Uhr im Pfarr-
heim in Brücken statt. Dazu ergeht, auch an Nichtmitglieder, herzliche Einladung.
Wir laden ein zu bleiben
… nach dem Gottesdienst an Pfingstsonntag, 19.05. zum gemeinsamen Umtrunkvor der
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Kirche in Sand.
Pfingstmontag in Breitenbach
Das mittlerweile 37. Gebetstreffen am Pfingstmontag beginnt in diesem Jahr um 14:30
Uhr mit einer hl. Messe. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Anbetung in der St.
Jakobuskirche. Auch können Sie sich dort einen Segen zusprechen lassen oder das Sa-
krament der Versöhnung empfangen. Außerdem ist auch das Pfarrheim zum Austausch,
wenn Sie möchten mit einer Tasse Kaffee…. geöffnet. In diesem Jahr wird der Priester
Thomas Kigen die „Weltkirche“ vertreten. Um 17 Uhr beginnt die Abschlussandacht mit
eucharistischemSegen. Ich würde mich mit einem kleinen Orga-Team freuen,Sie wieder
bzw. zum ersten Mal unter dem Leitmotto „Herr, schenk uns ein Pfingsten der Liebe,
über die ganze Erde“ zu diesem Einkehrnachmittag begrüßen zu können. Ihr/Euer And-
reas Jacob, Priester im Team Hl. Kreuz Homburg
Fronleichnam – Helfer gesucht -
Herzliche Einladung zum Festgottesdienst mit Prozession zu Fronleichnam am Donners-
tag, 30.05.24 um 10 Uhr in der St. Jakobuskirche in Breitenbach. Anschließend laden
wir ein zum Pfarreifest rund um die Kirche und im Pfarrheim. Für Essen und Getränke ist
ausreichend gesorgt. Für das Organisieren und Gelingen des Pfarreifestes bitten wir
herzlich um Kuchen- und Blumen-spenden. Außerdem werden noch Helfer gesucht. Zur
besseren Organisation melden Sie sich bitte bei Martina Becker Tel. 06386/5198.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag:
16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
17.05.2024 16:30 Uhr Abenteuerland Coole Kids
17.05.-20.05.2024 Pfingstjugendtreffen in Lachen-Speyerdorf
19.05.2024 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Chr. Habeck
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Jeden Freitag 19:19 Uhr Jugendtreff
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Christoph Habeck
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg,
Tel.:06373/5000464
Mobil: 0151 70556789

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 12.05.
Altenkirchen  10:00 Uhr            Gottesdienst
Dienstag, 14.05.
Brücken    18:30 Uhr             Friedensgebet in der Prot. Kirche.
Gemeindeveranstaltungen: 
Freitag, 10.05.
Altenkirchen 10:00-11:00Uhr      TreffenKrabbelgruppe„Purzeltreff“ im Jugendheim(UG).
Montag, 13.05.
Altenkirchen 18:00 Uhr  Treffen Jugendgruppe (ab 16 Jahren) im Jugendheim.
Mittwoch, 15.05.
Altenkirchen  15:00-16:30 Uhr Kindergruppe im Jugendheim (UG)
Donnerstag, 16.05.
Altenkirchen  19:00-20:30 Uhr  Probe Kirchenchor im Jugendheim.
Freitag, 17.05.
Altenkirchen  14:30 Uhr              Seniorentreff im Jugendheim. Bei Christa Hellwig
(06386 6351) anmelden.

Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 11. Mai
18.00 Uhr Vorabendmesse                          Glan-Münchweiler
Sonntag  12. Mai
08:45 Uhr  Sonntagsmesse                          Reichenbach-Steegen                
10:30 Uhr  Sonntagsmesse                          Kusel
18.00 Uhr Maiandacht                                Nanzdietschweiler

18.00 Uhr Wohnzimmer-Gottesdienst      Kusel
Dienstag 14. Mai
18.00 Uhr Werktagsmesse                        Remigiusberg
Mittwoch 15. Mai
08.15 Uhr Rosenkranzgebet                          Nanzdietschweiler
09.00 Uhr Werktagsmesse                             Nanzdietschweiler
Donnerstag 16. Mai
17.30 Uhr Rosenkranzgebet                         Glan-Münchweiler
Freitag 17. Mai
09.00 Uhr Werktagsmesse                            Kusel
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert,Gemeindereferent Philipp Ochsner

Sportmeldungen

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Rundenwettkämpfe Kleinkaliber Sportpistole
Bezirksliga Nord
SC West Kaiserslautern I - Schönenberg-Kübelberg I 748 : 743
Mootz Thomas                                               277
Uhlig Heinz-Jürgen                                        237
Braun Dieter                                                   229
Kreisliga
Bechhofen I - Schönenberg-Kübelberg II 690 : 725
Wingert Klaus                                                257
Scheidhauer Reiner                                        255
Closter Andy                                                  213
Dengel Peter                                                  211
Brass Andreas außer Konkurrenz                  193
Schönenberg-Kübelberg III – Spesbach I 716 : 662
Eisele Tobias                                                 264
Grieger Eike                                                   237
Eisele Thomas                                               215
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Kreisklasse
Bruchmühlbach IV - Schönenberg-Kübelberg IV 781 : 671
Rummler Dieter                                             234
Mohrbacher Andreas                                     231
Kapolka Michael                                            206
Meininger Harald                                           198
Müller Jörg außer Konkurrenz                       199
Breitenbach IV - Schönenberg-Kübelberg V 662 : 731
Schuck Oliver                                                265
Bollmann Florian                                            246
Bettinger Hans-Hermann                              220
End Connor                                                    220
Bettinger Michael außer Konkurrenz              189
Schönenberg-Kübelberg VI – Nanzdietschweiler I 588 : 695
Klein Hermann                                               225
Planz Heiko                                                   184
Lang Michael                                                 179

Die Mannschafts-Meisterinnen der Pfalz kommen aus Brücken

DerTTCBrückengratuliert seinemMädchenteamU15zumGewinnderPfalz-Mannschafts-
Meisterschaft. Die Endrunde fandam21.April 2024 inGermersheimstatt undhierbeiwur-
de das Team des TTC Riedelberg, Vertreter des Bezirks Westpfalz-Süd, deutlich mit 6-1 be-
siegt. Der Weg ins Finale führte zunächst über die Punktrunde der Bezirksliga Westpfalz-
Nord, wo die Mädchen des TTC Bann fast ebenbürtig waren. Hin- und Rückspiel endeten
jeweils 5-5, wobei Brücken in beidenSpielen das bessereSatzverhältnis aufweisen konn-
te. Folgende Spielerinnen kamen zum Einsatz (auf dem Foto von links nach rechts): Ida
Müller, Mariam Moris, Letizia Sero, Nia Conrad und Lea Geimer (fehlt auf dem Bild).

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Faszination Neurochirurgie
Kaiserslautern. Am Donners-

tag, 23. Mai, findet im Tagungs-

zentrum des Westpfalz-Klini-

kums Kaiserslautern, Goethe-

straße 51, das nächste Gesund-

heitsforum statt. Das Thema lau-

tet: „Faszination Neurochirurgie:

Operationen am Gehirn und am

Rückenmarkskanal“. Beginn ist

um 18 Uhr. Es referiert Priv.-Doz.

Dr. med. Kajetan von Eckard-

stein, Chefarzt der Klinik für Neu-

rochirurgie und Wirbelsäulenchi-

rurgie.

Anhand von einzelnen Fällen

geht er auf verschiedene Krank-

heitsbilder ein und erläutert, war-

um Neurochirurgen Gehirnope-

rationen bei wachen Patienten

durchführen können und was es

mit der Neuronavigation auf sich

hat.

Darüber hinaus erklärt der Chef-

arzt in seinem Referat, wann und

wie der Neurochirurg bei Rü-

ckenschmerzen helfen kann. Was

Schrittmacher im Gehirn und im

Rückenmarkskanal bewerkstelli-

gen können, wird ebenfalls The-

ma des Abends sein.

Im Anschluss an seinen Vortrag

steht Dr. von Eckardstein für Fra-

gen zur Verfügung.

Der Eintritt zur Veranstaltung

ist frei. |red
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Giftstofffrei unterwegs

BUND. Mit dem Frühling kommt
auch die Zeit für Outdoor-Aktivi-
täten: Wandern, Zelten, Radfah-
ren – die Liste ist endlos. Doch
bevor man sich in die Natur
stürzt, sollte man einen kriti-
schen Blick auf die Outdoor-Be-
kleidung werfen. Denn viele die-
ser Kleidungsstücke sind mit
PFAS-Chemikalien behandelt, die
zwar den Regen abhalten, aber
auch Gefahren für die Gesund-
heit und die Umwelt bergen.
BUND-Chemieexpertin Luise
Körner zeigt auf, wie man ohne
Giftstoffe auskommen können.

Unsichtbare Gefahr
PFAS sind „Ewigkeits-Chemikali-
en“, die sich in der Umwelt an-
sammeln, weil sie dort nur sehr
langsam abgebaut werden und
sich immer weiter in Wasser, im
Boden, in Pflanzen, Tieren und im
Körper anreichern. Studien konn-
ten bestimmte Chemikalien die-
ser Stoffgruppe sogar im Blut al-
ler untersuchten Kinder in

Giftige Chemikalien in Outdoor-Kleidung sind ein unsichtbares Risiko

Deutschland nachweisen.
PFAS werden oft in Outdoor-

Kleidung und -Ausrüstung ver-
wendet – wie Jacken, Schuhen,
Rucksäcken, Zelten und Kletter-
seilen –, weil sie wasser-, öl- und
schmutzabweisend und hoch
temperaturbeständig sind. Wäh-
rend des Gebrauchs dünsten sie

teilweise aus und werden ausge-
waschen. Luise Körner warnt:
„Tests von Umweltschutzgrup-
pen aus 13 Ländern, darunter
auch der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND), haben in 62,5 Prozent
der getesteten Kinder-Outdoorja-
cken PFAS nachgewiesen. Das ist

alarmierend!“
Die meisten PFAS-Verbindun-

gen sind weder ausreichend auf
mögliche gesundheits- und um-
weltschädliche Eigenschaften
hin untersucht noch gesetzlich
reguliert. Besser untersuchte
PFAS werden mit Gesundheitsri-
siken in Verbindung gebracht, da-
runter Brustkrebs, Diabetes so-
wie Fruchtbarkeits- und Entwick-
lungsstörungen.

Wasman tun kann
Körner: „Die gute Nachricht lau-
tet: Es gibt bereits sichere Alter-
nativen, die den Einsatz von PFAS
unnötig machen. Gewebte oder
pflanzenbasierte Materialien er-
füllen auch ohne chemische Zu-
satzstoffe den gleichen Zweck.
21 der 65 getesteten Kinder-Out-
doorjacken wiesen keine PFAS-
Belastung auf. Diese Jacken bie-
ten den gleichen Schutz vor Wind
und Regen, aber ohne die giftigen
Chemikalien.

Achten Sie beim Kauf von Tex-

tilien auf klare Kennzeichnungen
wie „PFAS-frei“, „Fluorcarbon-
frei“ oder „PFC-frei“. Sind Pro-
dukte nur als „PFOA-frei“ ge-
kennzeichnet, können Sie den-
noch andere PFAS enthalten. Sei-
en Sie hier also besonders auf-
merksam. Achten Sie auch da-
rauf, dass Sie bei der Nach-Im-
prägnierung von Outdoor-Klei-
dung auf PFAS-freie Imprägnier-
mittel zurückgreifen. Diese bie-
ten Schutz ohne schädliche Fol-
gen.

Wenn Sie direkte Informatio-
nen von den Herstellern erhalten
möchten, können Sie die ToxFox-
App nutzen, um die Giftfrage zu
stellen. Auch wenn die Hersteller
nicht verpflichtet sind, alle PFAS
offenzulegen, können solche An-
fragen dazu beitragen, dass sich
die Produktion in Richtung um-
weltfreundlicher Alternativen
entwickelt.

Weitere Informationen zur Tox-
Fox-App finden Sie unter
www.bund.net/toxfox.“red

Chronische Tagesmüdigkeit

Gesundheit. Ständiges Gähnen,
laufend fallen die Augen zu. Am
liebsten würde man sich hinlegen
und schlafen, egal wo und zu wel-
cher Zeit. Viele, die an der soge-
nannten Tagesmüdigkeit leiden,
reden sich gerade zum derzeiti-
gen Augenblick auf die Frühjahrs-
müdigkeit aus und wissen nicht,
dass ihre chronische Müdigkeit
erste Symptome für eine Krank-
heit sind.

Chronische Müdigkeit kann
sich auf zwei Arten äußern: Bei
der „einfachen“ Form fühlt man
sich zwar matt und verbraucht,
kann aber seinen täglichen Ver-
pflichtungen weiterhin nachkom-
men. Daneben leiden Menschen
an einer Erschöpfung, die so groß
ist, dass die Betroffenen zu fast
nichts mehr fähig sind. Hierbei
könnte das Chronische Müdig-
keits-Syndrom dahinterstecken.
Es äußert sich durch Gedächtnis-
und Konzentrationsstörungen,
Entscheidungsunfähigkeit, Mus-
kel- und Gelenkschmerzen, ex-
treme Abgeschlagenheit nach
körperlichen Anstrengungen und
Motivations- und Leistungsver-
lust. Als mögliche Auslöser dis-
kutieren Experten Virusinfektio-

Wer sich ständig müde und erschöpft fühlt, sollte diese Symptome ernst nehmen

nen, hormonelle Fehlfunktionen,
Stress, Umweltgifte und Immun-
defekte. Was allerdings tatsäch-
lich hinter dieser rätselhaften
Müdigkeit steckt, ist weitgehend
unbekannt.

Die häufigste und wohl be-
kanntere Ursache krankhafter
Tagesmüdigkeit ist die Schlafa-
pnoe, ein Atemstillstand wäh-
rend des Schlafes. Meist beginnt
die Krankheit mit zwar stören-
dem, aber scheinbar harmlosem

Schnarchen durch mehrere Jahre
hindurch. Bei vielen Patienten
kommt es allerdings dann zum
Auftreten immer zahlreicher
nächtlicher Atemstillstände, die
mit lautem, kurzem Aufschnar-
chen oder Röcheln beendet wer-
den. Diese Atempausen führen
zu ausgeprägtem nächtlichen
Sauerstoffmangel und damit feh-
lenden Erholungswert des Schla-
fes, was die Ursache der Tages-
müdigkeit ist.

Bei einer unbehandelten
Schlafapnoe können Folgeer-
krankungen auftreten, die von
hohem Blutdruck bis zu Herz-
rhythmusstörungen, Herzinfarkt
und Schlaganfall reichen.

Eine weitere häufige Form ist
die Müdigkeit durch falsche Er-
nährungsweise, welche starke
Blutzuckerschwankungen aus-
löst und zu einem Mangel an
wichtigen Nährstoffen, vor allem
Kohlenhydrate führt. Was dage-
gen hilft, ist eine vollwertige Nah-
rungsumstellung mit viel fri-
schen, unverarbeiteten Lebens-
mitteln wie Gemüse, Salate,
Obst, Fisch und Vollkornproduk-
ten.

Weiter unterscheidet man eine
Müdigkeit, die durch andere
Krankheiten hervorgerufen wird.
Hierzu zählen Krebs, Nieren-
oder Leberkrankheiten, hormo-
nelle Fehlfunktionen, Stoffwech-
selstörungen, Blutarmut, allergi-
sche Reaktionen, Schilddrüsen-
Unterfunktion und Depressio-
nen.

Auch gibt es noch die Tages-
müdigkeit, die durch Medika-
mente und deren Nebenwirkun-
gen, besonders bei älteren Men-

schen mit mehreren Krankhei-
ten, verursacht wird.

Eine länger anhaltende Müdig-
keit beruht aber meistens auf der
psychischen Überbelastung und
dem Gefühl der Überforderung.
In der Regel steckt bei leichteren
Fällen der Leistungsdruck von
der Arbeitsstelle dahinter. Dage-
gen steuern bedeutet, sich be-
wusst Ruhe- und Erholungspha-
sen zu schaffen und zumindest in
der Freizeit Abstand zum Alltags-
stress zu gewinnen. Man sollte
auf jeden Fall darauf verzichten,
das Wochenende straff zu orga-
nisieren und von einem Termin
zum nächsten zu hetzen. Man
sollte dem Organismus regelmä-
ßige Pausen gönnen, um sich re-
generieren zu können. Ständige
Überbelastung in Kombination
mit anhaltender Tagesmüdigkeit
könnte sich zum Burnout-Syn-
drom ausweiten und die Betroffe-
nen fühlen sich nicht nur völlig
ausgebrannt und leer, sondern
verlieren jegliche Lust an Familie,
sozialen Kontakten und Freizeit-
beschäftigungen. Isolation und
Depression, eine mögliche Folge-
erkrankung, könnte die Folge
sein. |red
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Bei Outdoorkleidung sollte man unbedingt auf die Herstel-

lung achten FOTO: OLESIA BILKEI/STOCK.ADOBE.COM

Nicht immer ist es die Frühjahrsmüdigkeit

FOTO: PATHDOC/STOCK.ADOBE.COM
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Brief falsch zugestellt

VON WOCHENBLATT-REPORTER

LAURA BRAUNBACH

Neustadt. Brief falsch zuge-

stellt. Es ist immer ärgerlich,

wenn die Briefe im falschen

Briefkasten landen. Noch är-

gerlicher ist es, wenn der Emp-

fänger nicht der direkte Nach-

bar ist. Was sollte man mit

falsch zugestellter Post tun?

Fremde Post im Briefkas-
ten bitte nicht wegwerfen
Leider kommt es immer mal wie-

der vor, der Zusteller wirft einen

Brief in den Briefkasten, aber die

Adresse stimmt nicht. Der Brief

sollte dann nicht einfach ent-

sorgt werden. Das könnte als

Sachbeschädigung ausgelegt

werden.

Und das ist strafbar. Außerdem

ist es nicht nur für den Absender

wünschenswert, dass falsch zu-

gestellte Post doch noch den

Weg in den richtigen Kasten fin-

det.

Brief falsch zugestellt:
Öffnen ist Verstoß gegen

das Briefgeheimnis
Nur weil ein fremder Brief im ei-

genen Briefkasten landet, ist es

Das sollten Sie jetzt tun

nicht erlaubt, diesen zu öffnen

und zu lesen. Das gilt grundsätz-

lich als Verstoß gegen das Brief-

geheimnis. Stattdessen sollte

der Brief an den richtigen Emp-

fänger verschickt werden.

Brief zurückschicken
oder direkt einwerfen

Handelt es sich um einen Brief

aus der Nachbarschaft, sollte der

Brief entweder direkt in den je-

weiligen Briefkasten geworfen

oder dem Nachbarn händisch

übergeben werden. Wenn es zu

einem größeren Fehler bei der

Briefzustellung kommt, sollte der

Brief zurückgeschickt werden.

Wurde der Brief von der Deut-

schen Post zugestellt, reicht es

die Sendung in einen gelben

Postkasten der Deutschen Post

zu werfen oder ihn in der Filiale

abzugeben, damit der an den an-

gegebenen Empfänger geschickt

werden kann.

Eine neue Briefmarke ist nicht

nötig, da der Brief bereits fran-

kiert ist. Alternativ kann der Brief

auch direkt dem Briefträger über-

geben werden. Wenn der falsch

zugestellte Brief von einem ande-

ren Zusteller eingeworfen wurde,

sollte man sich an den zuständi-

gen Zustelldienst wenden.

Beschwerde bei Zustell-
problemen

Wer ab und zu einen fremden

Brief im Briefkasten vorfindet,

wirft diesen in der Regel einfach

in den richtigen Hausbriefkasten.

Kommt das allerdings häufiger

vor, spricht man den Briefträger

am besten direkt darauf an.

Manchmal fehlt nur ein Hinweis,

dass der eigentliche Empfänger

beispielsweise ein paar Haus-

nummern weiter wohnt. So kann

der adressierte Brief an der kor-

rekten Anschrift landen.

Sollten die versehentlich zuge-

stellten Sendungen jedoch wei-

ter zunehmen, ist es ratsam, sich

direkt bei der Post oder dem pri-

vaten Briefdienst zu beschweren

und eine Reklamation einzurei-

chen. [laub]

Weitere Informationen zum

Thema:

Briefumschlag beschriften: Brief-

Kuvert richtig adressieren

100 Jahre Muttertag in Deutschland

Muttertag. Wie stehen Sie zum

Muttertag? Manche beanstan-

den ja, mit dem Tag würden Ge-

schlechtermuster der 1950er-

Jahre transportiert und Rollen-

bilder idealisiert, bei denen es

die Aufgabe der Frau sei, sich

ausschließlich um den Haushalt

zu kümmern und hingebungsvoll

die Kinder zu versorgen.

Am liebsten würden die Kriti-

ker den Tag, der in diesem Jahr

auf den 12. Mai fällt, ganz ab-

schaffen oder in „Familientag„

umbenennen. Auch ein „Care-

Day“ steht im Raum, der grund-

sätzlich alle würdigt, die sich um

ihre Mitmenschen kümmern. Al-

le diese Diskussionen können

nicht schaden. Für viele ist und

bleibt der Muttertag aber nach

wie vor ein wunderbarer Brauch.

Importiert wurde der Muttertag

aus Amerika. Dort hat er seinen

Ursprung in der karitativen Frau-

enbewegung: In der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts

kämpfte Pastorengattin Ann Ma-

ria Reeves Jarvis zusammen mit

gleichgesinnten Mitstreiterin-

nen gegen Missstände wie die

Zeit der Blumengeschenke und Basteleien?

schlechte Gesundheitsversor-

gung, mit denen sich vor allem

die Arbeiterklasse konfrontiert

sah.

Nach Reevers Jarvis„ Tod or-

ganisierte ihre Tochter verschie-

dene Messen, in denen man

nicht nur ihrer Mutter, sondern

allen Müttern gedachte. Diese

Veranstaltungen kamen gut an,

zogen weitere Kreise und bilde-

ten den Grundstein für den 1914

erstmals USA-weit gefeierten

Mother's Day. Auch international

fand die Idee viel Zuspruch, nach

Deutschland kam sie 1923. Wur-

den zunächst ausschließlich die

Leistungen der Frauen in den

Blickpunkt gerückt, missbrauch-

ten ihn hierzulande die national-

sozialistischen Machthaber ab

1933 für ihre Ideologien.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

war der Tag daher umstritten

und verlor seinen Status als ge-

setzlicher Feiertag. Vor allem in

Westdeutschland hielt die Bevöl-

kerung aber beharrlich an der

Tradition fest. Generationen von

Kindern malen und basteln seit-

her jedes Jahr in Kindergärten

und Grundschulen Geschenke

für ihre Mütter, genauso, wie es

diese bereits für ihre Mütter ge-

tan haben. Bei den Kleinen sind

es vor allem die selbstgemach-

ten Kunstwerke, mit denen sie

Mama zeigen wollen, wie lieb sie

sie haben. Größere Kinder und

erwachsene Töchter und Söhne

wählen dazu meist andere Prä-

sente. Rund die Hälfte entschei-

det sich für Blumen. Denn sie

sind nach wie vor eine der

schönsten Arten, Danke zu sa-

gen.

Zu den Klassikern am Mutter-

tag gehören Anthurien. Sie sind

nicht nur als Schnittblumen,

sondern auch als Zimmerpflan-

zen erhältlich. Mit ihrem glän-

zenden dunkelgrünen Laub und

den auffälligen farbigen Hoch-

blättern stehen sie für schlichte

Eleganz. Am bekanntesten sind

die roten Sorten, mittlerweile

gibt es die Schönheiten aber

auch in Weiß, Violett, Gelb, Grün,

Braun oder mit interessanten

Farbverläufen.

Den Muttertag gibt es in

Deutschland - trotz aller Kritik -

bereits seit 100 Jahren. Das

zeigt, dass die dahinterstehende

Idee grundsätzlich eine gute ist.

Auch heute nutzen viele Men-

schen das Datum (immer der

zweite Sonntag im Mai), um sich

bei ihren Müttern für alles, was

sie tun und getan haben, zu be-

danken und sie ein wenig zu fei-

ern.

Natürlich hat sich das Leben,

die Gesellschaft und auch die

Rolle der Frau im letzten Jahr-

hundert grundlegend verändert.

Und das ist auch gut so! Aber ei-

nes ist doch in all den Jahrzehn-

ten gleich geblieben: Die Mütter

gehören zu den wichtigsten

Menschen im Leben ihrer Kinder

- ganz egal, wie alt diese sind.

Wer also hätte solch einen Tag

mehr verdient? |red
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Brief falsch zugestellt: Dann wirft man den Umschlag am
besten direkt in den nächsten Briefkasten der Deutschen
Post. LAURA BRAUNBACH

Schon kleine Kinder wissen ganz genau, womit sie ihrerMut-
ter eine Freudemachen können. FOTO: ANTHURIUMINFO.

Junges Team sucht Verstärkung für leicht

erlernb. Tätigkeit ab sofort ab 18 Jahren (m/w/d).

Wöchentlicher Ne overdienst ca. 500 €.

Infos unter 0163 8219816

AUFGEPASST!!!


